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©  Es  wird  ein  Schließzylinder-Schlüssel-System  für 
ein  Schloß  angegeben,  das  durch  eine  mittels  einer 
Steuereinrichtung  (110)  steuerbare  elektromechani- 
sche  Sperreinrichtung  (62)  gegen  unbefugtes  Entrie- 
geln  gesichert  ist.  Der  Schließzylinder  (24)  umfaßt 
einen  drehbaren  Zylinderkern  (36)  mit  einem  Schlüs- 
seleinsteckkanal  (56)  wobei  der  Schlüssel  (2)  an 
seinem  in  den  Schlüsseleinsteckkanal  (56)  einführ- 
baren  Teil  maschinenlesbare  Daten  (10)  aufweist,  die 
ihn  als  schließberechtigt  ausweisen.  Der  Schließzy- 
linder  (24)  hat  eine  zumindest  teilweise  in  dem  Zylin- 
dergehäuse  (26)  angeordnete,  mit  der  Steuereinrich- 
tung  (110)  zu  verbindende  Datenleseeinrichtung  (92) 
zur  Erfassung  und  Übertragung  der  Schlüsseldaten 
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zu  der  Steuereinrichtung  (110),  wobei  die  Steuerein- 
richtung  (110)  die  Daten  (10)  auf  das  Vorliegen  der 
Schließberechtigung  prüft  und  bei  Feststellung  der 
Schließberechtigung  die  elektromechanische  Sperr- 
einrichtung  (62)  in  einen  das  Schloß  zur  Entriegelung 
freigebenden  Zustand  versetzt.  Die  Erfindung  ist  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  maschinenlesbaren 
Daten  durch  ein  optisch  erfaßbares  Markierungsmu- 
ster  realisiert  sind,  welches  im  Schließzylinder  (24) 
beleuchtet  und  von  einer  Lichtleitfaser  (94)  optisch 
erfaßt  und  in  Form  eines  entsprechenden  Lichtsi- 
gnals  zur  Steuereinrichtung  (110)  übertragen  wird, 
die  das  in  ein  elektrisches  Signal  umgewandelte 
Lichtsignal  digital  verarbeitet. 

Fig.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Schließzylinder- 
Schlüssel-System  für  ein  Schloß,  das  durch  eine 
mittels  einer  Steuereinrichtung  steuerbare  elektro- 
mechanische  Sperreinrichtung  gegen  unbefugtes 
Entriegeln  gesichert  ist,  wobei  der  Schließzylinder 
ein  Zylindergehäuse  und  darin  einen  mit  einem 
Schlüsseleinsteckkanal  ausgebildeten  und  mittels 
des  Schlüssels  um  seine  Achse  drehbaren  Zylin- 
derkern  zur  Betätigung  des  Schlosses  aufweist, 
wobei  ferner  der  Schlüssel  an  seinem  in  den 
Schlüsseleinsteckkanal  einführbaren  Teil  maschi- 
nenlesbare  Daten  aufweist,  die  ihn  als  schließbe- 
rechtigt  für  das  Schloß  ausweisen,  und  wobei  der 
Schließzylinder  eine  zumindest  teilweise  in  dem 
Zylindergehäuse  angeordnete,  mit  der  Steuerein- 
richtung  der  elektromechanischen  Sperreinrichtung 
zu  verbindende  Datenleseeinrichtung  zur  Erfassung 
der  Daten  vom  Schlüssel  und  zur  Übertragung  der 
erfaßten  Daten  zu  der  Steuereinrichtung  aufweist, 
wobei  die  Steuereinrichtung  dazu  eingerichtet  ist, 
die  von  der  Datenleseeinrichtung  empfangenen  Da- 
ten  auf  das  Vorliegen  der  Schließberechtigung  zu 
prüfen  und  bei  Feststellung  der  Schließberechti- 
gung  die  elektromechanische  Sperreinrichtung  in 
einen  das  Schloß  zur  Entriegelung  freigebenden 
Zustand  zu  versetzen. 

Aus  der  DE-OS  28  18  730  ist  ein  Schließzylin- 
der-Schlüssel-System  der  vorstehend  genannten 
Art  bekannt.  Der  als  Flachschlüssel  ausgebildete 
Schlüssel  des  bekannten  Systems  weist  auf  einer 
Schmalseite  des  Schlüsselschaftes  einen  Informa- 
tionsträger  aus  einer  Anzahl  flächenförmiger  oder 
schleifenförmiger,  elektrisch  leitender  Elemente 
auf,  die  in  bestimmter  Weise  auf  einem  elektri- 
schen  nichtleitenden,  magnetischen  Material  ange- 
ordnet  sind,  wobei  die  elektrisch  leitenden  Elemen- 
te  einen  maschinenlesbaren  Sicherheits-Code  bil- 
den.  Der  Schließzylinder  weist  einen  in  dem  Zylin- 
dergehäuse  angeordneten  Lesekopf  zur  elektrisch- 
induktiven  Abtastung  des  Datenmusters  vom 
Schlüssel  auf.  Der  Lesekopf  ist  derart  justiert,  daß 
er  die  Schlüsseldaten  beim  Einführen  des  Schlüs- 
sels  in  den  Schlüsseleinsteckkanal  des  Schließzy- 
linders  seriell  erfaßt,  um  ein  serielles  Datensignal 
an  eine  Auswerteschaltung  abzugeben,  die  eine 
von  dem  Schließzylinder  gesonderte  elektromecha- 
nische  Sperreinrichtung  des  Schlosses  kontrolliert 
und  zur  Entriegelung  des  Schlosses  freigibt,  wenn 
sie  die  Schlüsseldaten  als  gültige  Schließberechti- 
gungsdaten  akzeptiert. 

Der  Lesekopf  enthält  vier  Lesewicklungen,  die 
von  der  Auswerteschaltung  mit  Wechselstromsiga- 
len  mit  bestimmten  unterschiedlichen  Frequenzen 
bzw.  bestimmten  Phasenbeziehungen  versorgt  wer- 
den  und  mit  dem  Leitermuster  und  dem  magneti- 
schen  Trägermaterial  des  Leitermusters  elektroma- 
gnetisch  wechselwirken.  Die  sich  ergebende  Induk- 
tionswechselwirkung  bzw.  deren  Rückwirkung  auf 

die  von  der  Auswerteschaltung  bereitgestellten  Le- 
sekopfsignale  wird  von  der  Auswerteschaltung  er- 
faßt  und  in  ein  digitales  Datensignal  für  die  Auswer- 
tung  und  Prüfung  der  Schließberechtigung  des 

5  Schlüssels  umgewandelt. 
Ein  Nachteil  des  bekannten  Schließzylinder- 

Schlüssel-Systems  liegt  darin,  daß  es  vergleichs- 
weise  aufwendig  ist,  den  Schlüssel  mit  einem  Infor- 
mationsträger  aus  einem  elektrisch  nicht  leitenden, 

io  magnetischen  Material,  einem  darauf  vorgesehenen 
Leitermuster  aus  elektrisch  leitendem  Material  und 
einer  Schutzschicht  für  das  Leitermuster  zu  präpa- 
rieren.  Hinzukommt,  daß  es  aufwendig  und  schwie- 
rig  ist,  einen  Lesekopf  zu  realisieren,  in  dem  vier 

75  Induktionswicklungen  auf  engstem  Raum  in  präzi- 
sen  Abständen  zueinander  untergebracht  sind,  wo- 
bei  zudem  auf  das  Problem  der  Möglichkeit  der 
gegenseitigen  elektromagnetischen  Störbeeinflus- 
sung  der  Lesewicklungen  hinzuweisen  ist. 

20  Die  Auswerteschaltung  des  bekannten  Schließ- 
zylinder-Schlüssel-Systems  muß  in  der  Lage  sein, 
vier  Wechselstromsignale  für  die  Lesewicklungen 
des  Lesekopfes  bereitzustellen,  wobei  die  Frequen- 
zen  der  Wechselstromsignale  in  präzisen  Bezie- 

25  hungen  zueinander  stehen  müssen,  um  eine  Daten- 
auswertung  zu  ermöglichen.  Eine  derartige  Forde- 
rung  macht  die  Auswerteschaltung  vergleichsweise 
kompliziert.  Hinzuweisen  ist  in  diesem  Zusammen- 
hang  auch  darauf,  daß  externe  elektromagnetische 

30  Störfelder  leicht  zu  Fehlern  bei  der  induktiven  Da- 
tenabtastung  und  bei  der  Datenübertragung  führen 
können. 

Aus  der  US-PS  3  639  906  ist  ein  Schlüssel- 
identifikationssystem  bekannt,  bei  dem  ein  in  einen 

35  Schlüsseleinsteckkanal  eines  Schloßzylinders  ein- 
geführter  Flachschlüssel  mit  seinem  mechanischen 
Kerbprofil  vier  axial  verschiebbar  geführte,  federbe- 
lastete  Stifte  in  eine  vorbestimmte  axiale  Stellung 
versetzt.  Die  Stifte  weisen  an  ihren  vom  Schlüssel 

40  entfernten  Enden  jeweils  ein  mit  einer  Durchgangs- 
bohrung  versehenen  Block  auf,  wobei  sich  in  jede 
Durchgangsbohrung  eine  optische  Lichtleitfaser  er- 
streckt,  die  Licht  einer  externen  Lichtquelle  zu  der 
betreffenden  Durchgangsbohrung  leitet.  Nur  in  ei- 

45  ner  ganz  bestimmten  axialen  Stellung  der  betref- 
fenden  Stifte  fluchten  die  Durchgangsbohrungen 
mit  Phototransistoren,  die  nur  in  dieser  Stellung  der 
Stifte  das  von  den  Lichtleitfasern  bereitgestellte 
Licht  detektieren  und  als  elektrisches  Signal  an 

50  eine  Auswerteschaltung  abgeben. 
Die  Verwendung  von  Lichtleitfasern  in  Verbin- 

dung  mit  einem  Schloß-Schlüssel-System  ist  ferner 
aus  der  EP-0  235  703  bekannt,  wobei  in  dem 
Schlüssel  Lichtleitfasern  integriert  sind,  die  Licht 

55  einer  am  Schloß  vorgesehenen  Laserdiode  zu  einer 
Reihe  von  Photodioden  in  dem  Griff  des  Schlüssels 
transportieren,  wobei  die  Photodioden  für  die  elek- 
trische  Versorgung  einer  in  dem  Schlüsselgriff  un- 
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tergebrachten,  Schließberechtigungsinformationen 
des  Schlüssels  speichernden  Speicher-  und  Steu- 
erschaltung  vorgesehen  sind.  Die  Lichtleitfasern 
dienen  in  diesem  Fall  ausschließlich  dazu,  die  Pho- 
todioden  für  die  elektrische  Versorgung  der  Spei- 
cher-  und  Steuerschaltung  mit  Lichtenergie  zu  ver- 
sorgen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Schließzylin- 
der-Schlüssel-System  der  eingangs  genannten  Art 
hinsichtlich  der  Präparation  des  Schlüssels  mit  ma- 
schinenlesbaren  Daten  und  hinsichtlich  der  Daten- 
abtastung  vom  Schlüssel  sowie  der  Übertragung 
der  abgetasteten  Daten  zur  Steuereinrichtung  unter 
Verwendung  platzsparender  und  gegenüber  Stö- 
rungen  weitestgehend  unempfindlicher  Mittel  zu 
vereinfachen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  maschinenlesbaren  Daten  des 
Schlüssels  durch  ein  optisch  erfaßbares  Markie- 
rungsmuster  realisiert  sind  und  daß  die  Datenlesee- 
inrichtung  Beleuchtungsmittel  zur  Beleuchtung  des 
Markierungsmusters  im  Schließzylindergehäuse 
und  wenigstens  eine  zumindest  mit  ihrem  Lichtein- 
trittsende  in  das  Schließzylindergehäuse  eingeführ- 
te  Lichtleitfaser  zur  optischen  Erfassung  des  Mar- 
kierungsmusters  aufweist,  wobei  die  Lichtleitfaser 
dazu  eingerichtet  ist,  von  dem  Markierungsmuster 
des  Schlüssels  im  Schließzylindergehäuse  kom- 
mendes  Licht  der  Beleuchtungsmittel  an  eine  Pho- 
todetektionseinrichtung  zu  übertragen,  die  das 
empfangene  Lichtsignal  in  ein  elektrisches  Datensi- 
gnal  für  die  Steuereinrichtung  der  elektromechani- 
schen  Sperreinrichtung  umwandelt. 

Der  Schlüssel  kann  auf  einfache  Weise  mit 
optisch  abtastbaren  Markierungen  präpariert  wer- 
den.  Vorzugsweise  sind  die  Markierungen  durch 
Vertiefungen  an  der  Oberfläche  des  in  den  Schlüs- 
seleinsteckkanal  einzuführenden  Teils  des  Schlüs- 
sels  gebildet,  wobei  diese  Vertiefungen  mit  dazwi- 
schenliegenden  unversehrten  Oberflächenabschnit- 
ten  das  optisch  auszulesende  Datenmuster  darstel- 
len.  Die  Vertiefungen  weisen  andere  Reflexions- 
und/oder  Streueigenschaften  für  das  Licht  von  den 
Beleuchtungsmitteln  auf  als  die  unversehrten  Flä- 
chenbereiche.  Abhängig  davon,  ob  dem  Lichtein- 
trittsende  der  zur  Datenerfassung  verwendeten 
Lichtleitfaser  ein  unversehrter  Flächenabschnitt  des 
Datenmusters  oder  eine  Vertiefung  mit  rauherer 
Oberfläche  im  Schließzylinder  gegenüberliegt, 
überträgt  die  Lichtleitfaser  mehr  oder  weniger 
Licht,  wobei  die  Lichtintensitätsunterschiede  von 
der  Photodetektionseinrichtung  in  ein  elektrisches 
Datensignal  umgewandelt  werden,  welches  ggf. 
nach  entsprechender  binärer  Aufbereitung  von  der 
Steuereinrichtung  digital  verarbeitet  wird,  die  vor- 
zugweise  einen  Mikroprozessor  enthält. 

Die  Vertiefungen  in  der  Schlüsselfläche  können 
auf  einfache  und  kostengünstige  Weise  durch  Ein- 

brennen  mit  einem  Laserstrahl,  Einritzen  mit  einem 
Werkzeug,  chemisches  Ätzen  und  dgl.  gebildet 
werden.  Eine  derartige  Datenpräparation  kann  an 
herkömmlichen  Schlüsseln,  z.  B.  Flachschlüsseln 

5  oder  Schlüsselrohlingen,  vorgenommen  werden. 
Die  Daten  sind  in  hohem  Maße  fälschungssicher 
und  vergleichsweise  unempfindlich  gegen  Beschä- 
digung  beim  normalen  Gebrauch  des  Schlüssels. 
Darüber  hinaus  kann  eine  hohe  Informationsdichte 

io  und  demgemäß  eine  große  Anzahl  von  Schließva- 
riationen  erzielt  werden. 

Die  optische  Datenerfassung  und  -Übertragung 
durch  die  Lichtleitfaser  ist  unempfindlich  gegen- 
über  elektromagnetischen  Störfeldern  und  gegen- 

15  über  mechanischen  Schwingungen  sowie  gegen- 
über  Temperaturänderungen,  so  daß  eine  störsi- 
chere  Datenübertragung  möglich  ist.  Die  als  Glas- 
faser  oder  Kunststoffaser  ausgebildete  Lichtleitfaser 
bzw.  ein  entsprechendes  zur  Datenerfassung  her- 

20  angezogenes  Faserbündel  beansprucht  wenig  Platz 
im  Schließzylinder,  so  daß  der  eingesparte  Platz  für 
weitere  Sicherheitsmaßnahmen  genutzt  werden 
kann.  Was  den  Zusammenbau  des  Schließzylin- 
ders  anbetrifft,  so  ist  die  Lichtleitfaser  im  Vergleich 

25  zu  bekannten  Induktionsleseköpfen  oder  optoelek- 
tronischen  Datenlesemitteln  flexibler  und  problem- 
loser  handhabbar,  wodurch  die  Produktion  des 
Schließzylinders  vereinfacht  und  kostengünstiger 
gestaltet  werden  kann.  Die  Lichtleitfaser  ermöglicht 

30  darüber  hinaus  eine  Datenerfassung  an  schlecht 
zugänglichen  Stellen  im  Schließzylinder. 

Die  Steuereinrichtung  zur  Decodierung  der  Da- 
ten  und  zur  Steuerung  der  elektromechanischen 
Sperreinrichtung  kann  beispielsweise  in  Gestalt  ei- 

35  ner  integrierten  Schaltung  mit  angeschlossenem 
Photodetektor  im  Schließzylindergehäuse  oder 
aber  außerhalb  des  Schließzylinders  untergebracht 
sein.  Bei  Verwendung  bekannter  oder  normierter 
Datencodes  kann  darüber  hinaus  auf  existierende 

40  Softwarelösungen  zur  Decodierung  zurückgegriffen 
werden,  um  den  Herstellungsaufwand  weiter  zu 
senken. 

Darauf  hinzuweisen  ist,  daß  zur  Bildung  eines 
optisch  erfaßbaren  Datenmusters  anstelle  der  be- 

45  reits  angesprochenen  Vertiefungen  in  der  Schlüs- 
seloberfläche  Durchgangslöcher  im  Schlüssel  vor- 
gesehen  sein  können.  In  diesem  Fall  erfolgt  die 
Datenerfassung  nach  dem  "Durchleuchtungsprin- 
zip",  wobei  die  Lichtquelle  bei  der  optischen  Da- 

50  tenerfassung  auf  der  der  Lichteintrittsfläche  der 
Lichtleitfaser  abgewandten  Seite  des  Schlüssels 
angeordnet  ist,  so  daß  die  Lichtleitfaser  Licht  über- 
trägt,  wenn  ihre  Lichteintrittsfläche  einem  Durch- 
gangsloch  des  Schlüssels  gegenüberliegt. 

55  In  den  Durchgangslöchern  können  Lichtfilter, 
insbesondere  Polarisationsfilter,  vorgesehen  sein. 
In  diesem  Fall  kann  z.  B.  die  Polarisationsänderung 
von  polarisiertem  Licht  durch  das  Filter  als  weitere 
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Information  ausgenutzt  werden,  wodurch  die 
Schließvariationen  zusätzlich  erhöht  werden  kön- 
nen. 

Gemäß  einer  Ausführungsform  der  Erfindung 
weist  die  Datenleseeinrichtung  mehrere  Lichtleitfa- 
sern  zur  parallelen  Erfassung  des  Datenmarkie- 
rungsmusters  auf,  wobei  die  Lichteintrittsenden  der 
Lichtleitfasern  in  einer  vorbestimmten  räumlichen 
Beziehung  zueinander  angeordnet  und  in  wenig- 
stens  einer  vorbestimmten  Stellung  des  Schließzy- 
linderkerns  auf  den  Schlüsseleinsteckkanal  gerich- 
tet  sind,  derart,  daß  sie  zu  bestimmten  Markierun- 
gen  des  Markierungsmusters  des  Schlüssels  aus- 
gerichtet  sind,  wenn  der  Schlüssel  eine  Endstel- 
lung  im  Schließzylinder  erreicht  hat. 

Die  mehreren  Lichtleitfasern  können  zu  einem 
bildübertragenden  Faserbündel  zusammengefaßt 
sein,  um  ein  betreffendes  Makierungsmuster  als 
Bild  zu  einem  Bildsensor,  etwa  einem  CCD-Sensor, 
zu  übertragen. 

Gemäß  einer  besonders  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  ist  die  Lichtleitfaser  zur 
seriellen  Erfassung  des  Markierungsmusters  des 
Schlüssels  während  des  Einsteckens  des  Schlüs- 
sels  in  den  Schlüsseleinsteckkanal  eingerichtet, 
wobei  die  Markierungen  in  Schlüsseleinsteckrich- 
tung  des  Schlüssels  hintereinander  ausgebildet 
sind.  Das  Lichteintrittsende  der  Lichtleitfaser  ist  in 
diesem  Fall  derart  im  Schließzylindergehäuse  aus- 
gerichtet,  daß  die  Markierungen  beim  Einstecken 
des  Schlüssels  seriell  an  der  Lichteintrittsfläche 
vorbeigeführt  werden. 

Als  Beleuchtungsmittel  kommen  eine  oder 
mehrere  in  dem  Zylindergehäuse  untergebrachte 
Lichtquellen,  etwa  in  Form  einer  oder  mehrerer 
Laserdioden,  in  Frage. 

Bevorzugt  wird  jedoch  eine  Lichtleitfaser  oder 
ein  Faserbündel  zur  Beleuchtung  des  Datenmu- 
sters  herangezogen.  Gemäß  einer  Weiterbildung 
der  Erfindung  ist  die  zur  Beleuchtung  herangezo- 
gene  Lichtleitfaser  von  der  zur  Datenerfassung  vor- 
gesehenen  Lichtleitfaser  gesondert  ausgebildet  und 
mit  einer  Lichtquelle  optisch  gekoppelt,  die  in  dem 
Zylindergehäuse  oder  aber  außerhalb  des  Zylinder- 
gehäuses  vorgesehen  sein  kann. 

In  einer  bevorzugten  Variante  wird  sowohl  zur 
Beleuchtung  als  auch  zur  Datenerfassung  und 
-Übertragung  ein  und  dieselbe  Lichtleitfaser  oder 
ein  entsprechendes  Faserbündel  herangezogen.  In 
diesem  Fall  erfolgt  die  optische  Datenabtastung 
durch  Erfassung  des  von  dem  Datenmuster  des 
Schlüssels  reflektierten  Lichtes.  Die  Lichtleitfaser 
ist  zu  diesem  Zweck  an  ihrem  mit  der  Photodetek- 
tionseinrichtung  zu  koppelnden  Ende  über  eine 
strahlteilende  Einrichtung  mit  einer  Lichtquelle  op- 
tisch  zu  koppeln,  um  Licht  der  Lichtquelle  zur  Be- 
leuchtung  des  Markierungsmusters  in  den  Schlüs- 
selkanal  zu  leiten,  wobei  die  strahlteilende  Einrich- 

tung  von  dem  Markierungsmuster  am  Schlüssel 
reflektiertes  und  von  der  Lichtleitfaser  zurückgelei- 
tetes  Licht  zu  der  Photodetektionseinrichtung  leitet. 

Die  strahlteilende  Einrichtung  kann  z.  B.  eine 
5  strahlteilende  Prismenanordnung  oder  ein  teildurch- 

lässiger  Spiegel  sein,  der  von  der  Lichtquelle  kom- 
mendes  Licht  in  die  Lichtleitfaser  einkoppelt  und 
von  der  Lichtleitfaser  zurückgeleitetes  Licht  zu  der 
Photodetektionseinrichtung  durchläßt. 

io  Zur  Anordnung  der  Lichtleitfaser  oder  ggf. 
mehrerer  Lichtleitfasern  im  Zylindergehäuse  wird 
vorgeschlagen,  daß  der  Zylinderkern  eine  tangenti- 
al  an  seinem  Umfang  umlaufende  Nut  aufweist,  die 
den  Schlüsseleinsteckkanal  schneidet,  daß  zumin- 

15  dest  ein  das  Lichteintrittsende  aufweisender  Ab- 
schnitt  der  Lichtleitfaser  in  der  Nut  angeordnet  ist, 
derart,  daß  das  Lichteintrittsende  quer  zur  Schlüs- 
seleinsteckrichtung  des  Schlüsseleinsteckkanals  in 
den  Schlüsseleinsteckkanal  weist,  wenn  der  Zylin- 

20  derkern  in  einer  mit  dem  Verriegelungszustand  des 
Schlosses  korrespondierenden  Schlüsselabzugs- 
stellung  ist,  in  der  der  Schlüssel  in  den  Schlüssel- 
einsteckkanal  einführbar  bzw.  aus  dem  Schlüssel- 
einsteckkanal  herausziehbar  ist,  wobei  das  Markie- 

25  rungsmuster  in  einem  beim  Einstecken  des  Schlüs- 
sels  in  den  Schlüsseleinsteckkanal  die  Nut  quer 
durchlaufenden  und  dabei  dem  Lichteintrittsende 
der  Lichtleitfaser  zugewandten  Bereich  des  Schlüs- 
sels  angeordnet  ist  und  wobei  der  Schlüssel  eine 

30  Ausnehmung  aufweist,  die  in  der  Endstellung  des 
Schlüssels  in  dem  Schlüsseleinsteckkanal  mit  der 
Nut  des  Zylinderkerns  fluchtet. 

Auf  diese  Weise  ist  die  Lichtleitfaser  unter  Ver- 
meidung  eines  größeren  konstruktiven  Aufwandes 

35  in  einer  für  die  Datenerfassung  günstigen  Position 
geschützt  angeordnet,  ohne  die  Drehung  des 
Schließzylinderkerns  und  des  Schlüssels  zu  behin- 
dern. 

Bei  Verwendung  einer  gesonderten  Lichtleitfa- 
40  ser  zur  Beleuchtung  des  Datenmusters  kann  diese 

gesonderte  Lichtleitfaser  in  entsprechender  Weise 
angeordnet  sein,  so  daß  sich  ein  die  Lichtaustritts- 
fläche  aufweisender  Abschnitt  in  der  Nut  erstreckt. 

Vorzugsweise  weist  der  Schließzylinder  mecha- 
45  nische  Stiftzuhaltungen  zur  Sicherung  des  Zylin- 

derkerns  gegen  unbefugtes  Verdrehen  aus  seiner 
Schließstellung  auf.  In  diesem  Fall  ist  der  Schlüssel 
mit  Schlüsselkerben  versehen,  um  die  mechani- 
schen  Stiftzuhaltungen  in  ihre  den  Zylinderkern  zur 

50  Drehung  freigebenden  Stellungen  zu  versetzen. 
Gemäß  einer  besonders  bevorzugten  Ausfüh- 

rungsform  der  Erfindung  ist  die  elektromechani- 
sche  Sperreinrichtung  des  Schlosses  in  dem  Zylin- 
dergehäuse  aufgenommen  und  dazu  eingerichtet, 

55  den  Zylinderkern  gegen  unbefugtes  Verdrehen  aus 
seiner  Schließstellung  zu  sichern.  Eine  in  den 
Schließzylinder  integrierte  elektromechanische 
Sperreinrichtung  wird  sowohl  für  Schließzylinder 
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mit  und  ohne  mechanische  Stiftzuhaltungen  vorge- 
schlagen.  Insbesondere  bei  Schließzylindern  mit 
mechanischen  Stiftzuhaltungen  kann  die  elektrome- 
chanische  Sperreinrichtung  außerhalb  des  Schließ- 
zylinders  im  Schloß  vorgesehen  sein,  um  ein  bei 
der  Entriegelung  des  Schlosses  eine  Entriege- 
lungsbewegung  durchführendes  und  mit  dem 
Schließzylinder  getrieblich  gekoppeltes  Schließ- 
werkelement  an  der  Entriegelungsbewegung  zu 
hindern,  wenn  sich  der  Schlüssel  nicht  als  schließ- 
berechtigt  ausweist. 

Die  Lichteintrittsenden  und/oder  Lichtaustritt- 
senden  der  Lichtleitfasern  können  bei  Bedarf  mit 
beispielsweise  fokussierenden,  lichteinkoppelnden 
bzw.  lichtauskoppelnden  optischen  Elementen  op- 
tisch  gekoppelt  und  ggf.  mechanisch  verbunden 
sein. 

Das  zur  optischen  Datenerfassung  genutzte 
Licht  kann  sichtbares  Licht,  ultraviolettes  Licht 
und/oder  infrarotes  Licht  sein.  Zur  Eliminierung  von 
Rauscheffekten  kann  moduliertes  Licht  verwendet 
werden. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Er- 
findung  umfaßt  das  Markierungsmuster  des  Schlüs- 
sels  farbige,  insbesondere  verschiedenfarbige  Mar- 
kierungen  und/oder  Markierungen  mit  unterschiedli- 
chen  Graustufen,  wobei  die  Photodetektionseinrich- 
tung  dazu  eingerichtet  ist,  Spektraleigenschaften 
und/oder  Intensitätseigenschaften  des  von  der 
Lichtleitfaser  oder  ggf.  von  mehreren  Lichtleitfasern 
übertragenen  Lichtes  differenzierend  zu  erfassen 
und  elektrische  Signale  an  die  Sternereinrichtung 
abzugeben,  die  die  unterschiedlichen  Spektralei- 
genschaften  und/oder  Intensitätseigenschaften  indi- 
zieren,  und  wobei  die  Sternereinrichtung  dazu  ein- 
gerichtet  ist,  diese  elektrischen  Signale  zur  Prüfung 
der  Schließberechtigung  auszuwerten. 

Die  Verwendung  farbiger  oder  in  zahlreichen 
Grauabstufungen  vorhandener  Markierungen  er- 
möglicht  eine  wesentliche  Vergrößerung  der  Zahl 
der  möglichen  verschiedenen  Schließberechti- 
gungscodes,  wenn  die  entsprechenden  Spektralin- 
formationen  bzw.  Grauwertinformationen  in  die  De- 
codierung  und  Auswertung  einbezogen  werden. 
Das  Markierungsmuster  kann  ein  farbiges  Bar- 
Code-Muster  sein,  das  beim  Einschieben  des 
Schlüssels  in  den  Schlüsselkanal  seriell  abgetastet 
wird.  In  diesem  Zusammenhang  ist  darauf  hinzu- 
weisen,  daß  derartige  Farbinformationen  und/  oder 
Grauwertinformationen  auch  zur  Markierung  von 
Bitpositionen  innerhalb  des  Bar-Code-Musters  her- 
angezogen  werden  können,  was  auf  der  Auswer- 
tungsseite  erhebliche  Vereinfachungen  und  eine 
Verringerung  der  Wahrscheinlichkeit  von  Lesefeh- 
lern  mit  sich  bringt. 

Die  Photodetektionseinrichtung  kann  zur  diffe- 
renzierenden  Erfassung  der  Spektraleigenschaften 
ein  das  empfangene  Licht  spektral  zerlegendes 

Element,  etwa  ein  Prisma  und  eine  oder  mehrere 
Photodetektorzeilen  an  geeigneten  Stellen  hinter 
dem  Prisma  aufweisen,  wobei  jeder  Photodetektor 
einen  bestimmten  Spektralbereich  des  vom  Prisma 

5  spektral  zerlegten  Lichtes  erfassen  kann,  so  daß 
über  die  Photodetektorzeile  Spektralinformationen 
bezüglich  des  vom  Schlüssel  zur  Photodetektions- 
einrichtung  übertragenen  Lichtes  für  die  Steuerein- 
richtung  verfügbar  sind. 

io  Die  Datenablesung  vom  Schlüssel  kann  auch  in 
diesem  Fall  nach  dem  "Reflexionsprinzip"  oder 
dem  "Durchleuchtungsprinzip"  erfolgen,  wobei  im 
Falle  der  Datenabtastung  nach  dem  "Durchleuch- 
tungsprinzip"  Farbfilter  in  entsprechenden  Durch- 

15  gangslöchem  des  Schlüssels  als  Markierungen  die- 
nen  können. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt  es  auch,  daß 
das  Markierungsmuster  ein  flächenhaftes  Bildmu- 
ster  aus  farbigen  Markierungen  und/oder  aus  Mar- 

20  kierungen  unterschiedlicher  Graustufen  ist,  das 
durch  ein  Bündel  faseroptischer  Lichtleiter  parallel 
zur  Photodetektionseinrichtung  übertragen  wird. 
Insbesondere  für  diesen  Fall  wird  vorgeschlagen, 
videotechnische  Mittel  zur  Bildauswertung  heranzu- 

25  ziehen,  etwa  eine  Farbvideokamera  oder  eine 
Schwarz/weiß-Videokamera.  Besonders  bevorzugt 
wird  in  diesem  Zusammenhang  ein  insbesondere 
farbtüchtiger  CCD-Sensor. 

Weiterhin  wird  vorgeschlagen,  daß  die  Be- 
30  leuchtungsmittel  dazu  eingerichtet  sind,  Licht  vor- 

bestimmter  spektraler  Zusammensetzung  zu  emit- 
tieren,  insbesondere  unter  Kontrolle  der  Steuerein- 
richtung,  und  daß  die  Photodetektionseinrichtung 
dazu  eingerichtet  ist,  Spektraleigenschaften  des 

35  von  der  Lichtleitfaser  oder  ggf.  von  mehreren  Licht- 
leitfasern  übertragenen  Lichtes  differenzierend  zu 
erfassen.  Die  Verwendung  von  Licht  vorbestimmter 
Spektralzusammensetzung  dient  insbesondere 
dazu,  das  System  gegen  unbefugte  Manipulation 

40  sicherer  zu  machen.  Die  Steuereinrichtung  veran- 
laßt  die  Freigabe  der  elektromechanischen  Sperr- 
einrichtung  nur  dann,  wenn  das  von  der  Photode- 
tektionseinrichtung  empfangene  Licht  eine  entspre- 
chende  oder  eine  durch  lichtbeeinflussende  Mar- 

45  kierungen  gezielt  geänderte  spektrale  Zusammen- 
setzung  hat. 

Aus  entsprechenden  Motiven  wird  ferner  vorge- 
schlagen,  Beleuchtungsmittel  heranzuziehen,  die  - 
ggf.  von  der  Steuereinrichtung  gesteuert  -  charak- 

50  teristisch  moduliertes  Licht,  insbesondere  intensi- 
tätsmoduliertes,  etwa  mit  einer  bestimmten  Modu- 
lationsfrequenz  ein/aus-moduliertes,  und/oder  pha- 
senmoduliertes  Licht  emittieren,  so  daß  auch  das 
von  der  Lichtleitfaser  oder  ggf.  von  mehreren  Licht- 

55  leitfasern  vom  Schlüssel  zur  Photodetektionsein- 
richtung  übertragene  Licht  und  das  bzw.  die  von 
der  Photodetektionseinrichtung  abgegebenen  elek- 
trischen  Signale  den  charakteristischen  Modula- 

5 
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tionsinhalt  aufweisen,  wobei  die  Steuereinrichtung 
dazu  eingerichtet  ist,  Signale  mit  dem  charakteristi- 
schen  Modulationsinhalt  auszuwerten. 

Sollte  daher  jemand  versuchen,  den  Schließzy- 
linder  in  der  Weise  zu  manipulieren,  daß  er  Fremd- 
licht  in  die  Lichtleitfaser  einspeist,  um  auf  diese 
Weise  Schließberechtigungsinformationen  vorzu- 
täuschen,  so  wird  dies  nicht  zum  Erfolg  führen,  da 
die  Steuereinrichtung  feststellt,  daß  das  Fremdlicht 
nicht  den  charakteristischen  Modulationsinhalt  auf- 
weist.  Die  Steuereinrichtung  wird  in  einem  solchen 
Fall  die  elektromechanische  Sperreinrichtung  nicht 
freigeben. 

Selbständige  Bedeutung  im  Rahmen  der  Erfin- 
dung  kommt  einem  Schlüssel  für  ein  Schließzylin- 
der-Schlüssel-System  nach  der  Erfindung  zu,  der 
an  seinem  in  den  Schließzylinder  einführbaren  Teil 
ein  optisch  ablesbares  Datenmarkierungsmuster, 
insbesondere  Bar-Code-Muster,  aufweist,  das  in  ei- 
ner  bevorzugten  Ausführungsform  aus  ggf.  farbigen 
Markierungen  besteht,  die  Licht  unterschiedlich  re- 
flektieren  und/oder  unterschiedlich  streuen.  Das 
Markierungsmuster  kann  Markierungen  umfassen, 
die  durch  Vertiefungen  und/oder  Aufrauhungen  der 
Schlüsseloberfläche  an  vorbestimmten  Stellen  des 
in  den  Schließzylinder  einführbaren  Teils  des 
Schlüssels  gebildet  und  insbesondere  durch  Ein- 
brennen  mittels  Laserstrahl,  mechanisches  Einrit- 
zen  oder  chemisches  Ätzen  hergestellt  sind.  Die 
genannten  Markierungen  bilden  zusammen  mit  da- 
zwischenliegenden  unversehrten  Oberflächenberei- 
chen  des  Schlüssels  das  optisch  erfaßbare  Daten- 
markierungsmuster.  Eine  derartige  Schlüsselcodie- 
rung  ist  mit  geringem  Aufwand  preiswert  realisier- 
bar,  in  hohem  Maße  fälschungssicher  und  unemp- 
findlich  gegen  Beschädigung  bei  üblicher  Benut- 
zung.  Es  können  herkömmliche  Schlüssel  verwen- 
det  und  mit  dem  Datenmuster  präpariert  werden, 
wobei  die  optisch  abtastbare  Codierung  eine  hohe 
Informationsdichte  und  somit  eine  große  Anzahl 
von  Schließvariationen  erlaubt. 

Ein  besonderer  Vorteil  liegt  darin,  daß  etwaige 
Schmutzablagerungen  in  den  Vertiefungen  bei  der 
Datenerfassung  vom  Schlüssel  nicht  stören,  da  sie 
nach  wie  vor  einen  hohen  Reflexionskontrast  zu 
den  zwischen  den  Vertiefungen  liegenden  unver- 
sehrten  Oberflächenbereichen  des  Markierungsmu- 
sters  liefern.  Die  unversehrten  Oberflächenbereiche 
des  Markierungsmusters  werden  durch  stete  Rei- 
bung  am  Schlüsselbund,  Textilien,  Führungsflä- 
chen  des  Schließzylinders  und  dergleichen  stets 
saubergehalten  und  behalten  ihre  guten  Reflexions- 
eigenschaften  bei.  Es  besteht  daher  keine  Veran- 
lassung,  das  Datenmarkierungsmuster  am  Schlüs- 
sel  besonders  vorsichtig  zu  behandeln  oder  gar  zu 
reinigen. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ferner  eine  Iden- 
tifizierungseinrichtung  zur  Freigabe  einer  Sperrein- 

richtung,  insbesondere  zur  Gewährung  des  Zu- 
gangs  zu  einem  abgesperrten  Bereich  und/oder  zur 
Freigabe  der  Benutzung  und/oder  Manipulation  ei- 
ner  Einrichtung,  gegen  Bereitstellung  von  gültigen 

5  Identifikationsdaten  in  einem  optisch  erfaßbaren 
Markierungsmuster  auf  einem  zur  Freigabe  der 
Sperreinrichtung  autorisierenden  Berechtigungs- 
ausweis,  mit  einer  optischen  Datenerfassungsein- 
richtung,  der  der  Berechtigungsausweis  zur  opti- 

io  sehen  Erfassung  der  darauf  vorgesehenen  Identifi- 
kationsdaten  zuführbar  ist,  und  mit  einer  die  von 
der  optischen  Datenerfassungsein  richtung  erfaßten 
Daten  empfangenden  Steuereinrichtung,  die  dazu 
eingerichtet  ist,  die  Daten  auf  Gültigkeit  zu  über- 

15  prüfen  und  ein  die  Sperreinrichtung  zur  Freigabe 
veranlassendes  Freigabesignal  für  die  Sperreinrich- 
tung  bereitzustellen,  wenn  die  geprüften  Daten  gül- 
tigen  Identifikationsdaten  entsprechen. 

Eine  Identifizierungseinrichtung  der  vorstehend 
20  genannten  Art  ist  beispielsweise  aus  der  DE  39  38 

995  C1  bekannt.  Die  zu  der  bekannten  Identifizie- 
rungseinrichtung  passenden  Berechtigungsauswei- 
se  weisen  ein  Markierungsfeld  mit  lichtreflektieren- 
den  Markierungen  und  mit  Licht  überwiegend  ab- 

25  sorbierenden  Markierungen  auf.  Der  als  Karte  aus- 
gebildete  Berechtigungsausweis  kann  durch  Ein- 
führen  in  einen  Kartenschlitz  der  Identifizierungs- 
einrichtung  in  Ablestellung  relativ  zu  der  optischen 
Datenerfassungseinrichtung  gebracht  werden,  so 

30  daß  das  Markierungsfeld  einer  Photodetektionsein- 
richtung  gegenüberliegt.  Die  Photodetektionsein- 
richtung  weist  Leuchtdioden/Phototransistor-Paare 
auf,  die  bestimmten  Markierungspositionen  des 
Ausweises  zugeordnet  sind,  wobei  die  Leuchtdio- 

35  den  zur  Beleuchtung  der  Markierungen  an  den 
betreffenden  Positionen  -  und  die  Phototransistoren 
zur  Registrierung  des  von  den  betreffenden  Markie- 
rungen  reflektierten  Lichtes  dienen.  Wenn  be- 
stimmte  Phototransistoren  Reflexionslicht  empfan- 

40  gen,  also  gut  reflektierenden  Markierungen  gegen- 
überliegen,  und  andere  Phototransistoren  kein  zu 
ihrer  Durchschaltung  ausreichendes  Lichtsignal 
empfangen,  also  stark  absorbierenden  Markierun- 
gen  gegenüberliegen,  wird  ein  die  Phototransisto- 

45  ren  enthaltender  logischer  Steuerkreis  eines  Relais 
geschlossen,  um  ein  elektrisch  betriebenes  Gerät 
zur  Benutzung  freizugeben.  Die  bekannte  Identifi- 
zierungseinrichtung  ist  nur  zur  Auswertung  binärer 
Markierungszustände,  nämlich  der  Zustände  star- 

50  ker  Reflexion  und  schwacher  Reflexion,  eingerich- 
tet.  Dementsprechend  besteht  das  Markierungsmu- 
ster  des  Berechtigungsausweises  nur  aus  Schwarz- 
/Weiß-Markierungen.  Da  das  Markierungsmuster 
auf  dem  Berechtigungsausweis  aus  Platzgründen 

55  nicht  sehr  groß  gemacht  werden  kann  und  jede 
Markierung  innerhalb  des  Musters  zumindest  so 
groß  sein  muß,  daß  sie  einem  betreffenden  Photo- 
transistor  der  Identifizierungseinrichtung  eindeutig 
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zugeordnet  werden  kann,  ist  die  Anzahl  möglicher 
unterschiedlicher  Markierungsmuster  und  somit  die 
Anzahl  möglicher  zulässiger  Berechtigungscodes 
aus  praktischen  Gründen  auf  einen  relativ  kleinen 
Wert  begrenzt.  Hinzu  kommt,  daß  das  vergleichs- 
weise  übersichtliche  Markierungsmuster  der  aus 
der  DE  39  38  995  C1  bekannten  Berechtigungsaus- 
weise  relativ  einfach  zu  imitieren  ist,  so  daß  kein 
hohes  Maß  an  Fälschungssicherheit  gegeben  ist. 

Der  Identifizierungseinrichtung  nach  der  Erfin- 
dung  liegt  das  Ziel  zugrunde,  die  Anzahl  möglicher 
unterschiedlicher  Berechtigungscodes  im  Vergleich 
zum  Stand  der  Technik  wesentlich  zu  erhöhen  und 
die  Fälschungssicherheit  zu  steigern. 

Dieses  Ziel  wird  gemäß  Anspruch  25  dadurch 
erreicht,  daß  die  Identifizierungseinrichtung  zur 
Identifizierung  von  Farbinformationen  und/oder  von 
abgestuften  Kontrastinformationen  von  farbigen 
und/oder  mit  unterschiedlichen  Kontrastabstufun- 
gen  ausgebildeten  Identifikationsmarkierungen  des 
Berechtigungsausweises  eingerichtet  ist,  um  das 
Freigabesignal  für  die  Sperreinrichtung  abhängig 
davon  bereitzustellen,  ob  die  Farbinformationen 
und/oder  Kontrastinformationen  gültigen  Farbinfor- 
mationen  bzw.  Kontrastinformationen  entsprechen, 
wobei  die  optische  Datenerfassungseinrichtung  zu 
diesem  Zweck  eine  zur  differenzierten  Erfassung 
von  Spektraleigenschaften  und/oder  abgestuften  In- 
tensitätseigenschaften  des  von  den  betreffenden 
Markierungen  kommenden  Lichtes  wenigstens  ei- 
ner  die  Markierungen  während  der  optischen  Erfas- 
sung  beleuchtenden  Lichtquelle  eingerichtete  Pho- 
todetektionseinrichtung  aufweist,  die  zur  Überprü- 
fung  der  Farbinformationen  und/oder  Kontrastinfor- 
mationen  elektrische  Signale  entsprechend  den  er- 
faßten  Spektraleigenschaften  und/oder  Intensitätsei- 
genschaften  an  die  Steuereinrichtung  abgibt. 

Sofern  die  Variante  mit  der  Auswertung  von 
Spektraleigenschaften  betroffen  ist,  ermöglicht  die 
erfindungsgemäße  Identifizierungseinrichtung  die 
Überprüfung  von  Ausweisen  mit  farbigen  Markie- 
rungen,  insbesondere  verschiedenfarbige  Markie- 
rungen.  Das  Code-Geheimnis  kann  somit  in  der 
räumlichen  Anordnung  betreffender  Markierungen 
und  darüber  hinaus  in  den  Farben  der  Markierun- 
gen  verschlüsselt  sein.  Die  Anzahl  möglicher  unter- 
schiedlicher  Berechtigungscodes  kann  gegenüber 
den  binären  Systemen  nach  dem  Stand  der  Techik 
erheblich  vergrößert  werden,  ohne  den  Platz  für  die 
Markierungen  auf  dem  Berechtigungsausweis  zu 
vergrößern.  Hinzu  kommt,  daß  farbige  Markierungs- 
codes  ungleich  schwieriger  zu  imitieren  sind  als 
Schwarz-A/Veiß-Codes,  wie  sie  aus  dem  Stand  der 
Technik  bekannt  sind. 

Die  genannten  Vorteile  werden  auch  erhalten, 
soweit  die  Alternative  mit  der  differenzierten  Erfas- 
sung  unterschiedlicher  Kontraststufen  oder  Grau- 
stufen  betroffen  ist.  Die  Markierungen  sind  daher 

nicht  nur  auf  die  vom  Stand  der  Techik  her  be- 
kannten  Zustände  schwarz/weiß  bzw.  gut  reflektie- 
rend/stark  absorbierend  beschränkt,  sondern  kön- 
nen  zwischen  diesen  Extremen  liegende  Grauwert- 

5  abstufungen  aufweisen,  die  mittels  der  erfindungs- 
gemäßen  Identifizierungseinrichtung  unterscheidbar 
sind.  Die  Anzahl  der  Grauwertabstufungen  hängt 
von  der  gewünschten  Auflösung  ab.  So  kann  die 
Anzahl  bei  einfachen  Systemen  lediglich  3  betra- 

io  gen  und  bei  anspruchsvolleren  Systemen  beispiels- 
weise  256. 

Die  Identifizierungseinrichtung  nach  der  Erfin- 
dung  ist  zur  Freigabe  einer  Sperreinrichtung  vorge- 
sehen,  wobei  der  Begriff  Sperreinrichtung  in  seiner 

15  weitesten  Bedeutung  zu  verstehen  ist.  In  diesem 
Sinne  kann  eine  Sperreinrichtung  beispielsweise 
ein  mechanisch  sperrendes  Schloß  sein,  um  mittels 
der  Identifizierungseinrichtung  den  Zugang  zu  ei- 
nem  mittels  des  Schlosses  abgesperrten  Bereich, 

20  etwa  einen  begehbaren  Raum,  ein  Schließfach  u. 
dgl.,  zu  kontrollieren.  Sperreinrichtung  im  erfin- 
dungsgemäßen  Sinne  kann  beispielsweise  auch 
eine  elektronische  Schaltung  sein,  die  zur  Verhin- 
derung  einer  unbefugten  Benutzung  eines  Gerätes 

25  oder  zur  Verhinderung  eines  unbefugten  Zugriffs 
auf  elektronisch  gespeicherte  Daten  vorgesehen  ist. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  gemäß  Anspruch 
26  ferner  ein  Berechtigungsausweis  für  die  erfin- 
dungsgemäße  Identifizierungseinrichtung  sowie  ge- 

30  mäß  Anspruch  27  ein  Identifizierungssystem,  be- 
stehend  aus  der  Identifizierungseinrichtung  und 
dem  Berechtigungsausweis.  Bevorzugte  Ausfüh- 
rungsformen  des  Identifizierungssystems  bzw.  der 
Identifizierungseinrichtung  und  des  Berechtigungs- 

35  ausweises  sind  in  den  Ansprüchen  28  bis  37  ange- 
geben. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  bevor- 
zugter  Ausführungsbeispiele  unter  Bezugnahme  auf 
die  Zeichnungen  näher  beschrieben. 

40  Fig.  1  zeigt  einen  erfindungsgemäßen 
Schlüssel  für  ein  Schließzylinder- 
Schlüssel-System  nach  der  Erfin- 
dung. 

Fig.  2a  zeigt  als  erstes  Ausführungsbeispiel 
45  eines  Schließzylinder-Schlüssel-Sy- 

stems  nach  der  Erfindung  einen 
teilweise  im  Längsschnitt  darge- 
stellten  Doppelprofil-Schließzylinder 
mit  eingeführtem  Schlüssel  in  einer 

50  Seitenansicht,  wobei  der  Schließzy- 
linder  durch  eine  elektromechani- 
sche  Sperreinrichtung  gesichert  ist. 

Fig.  2b  zeigt  einen  Querschnitt  des 
Schließzylinders  nach  Fig.  2a  mit 

55  der  in  Fig.  2a  durch  II-II  angedeute- 
ten  Schnittebene. 

Fig.  3a  zeigt  eine  der  Fig.  2a  entsprechen- 
de  Ansicht  des  Schließzylinders, 
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der  in  Fig.  3a  in  seinem  zur  Betäti- 
gung  freigegebenen  Zustand  darge- 
stellt  ist. 

Fig.  3b  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den 
Schließzylinder  nach  Fig.  3a  mit  der 
in  Fig.  3a  durch  III-III  gekennzeich- 
neten  Schnittebene. 

Fig.  4  zeigt  einen  Querschnitt  des 
Schließzylinders  nach  Fig.  2a  oder 
Fig.  3a  mit  einer  durch  IV-IV  in  Fig. 
3a  gekennzeichneten  Schnittebene, 
wobei  jedoch  in  Fig.  4  der  Schließ- 
zylinderkern  aus  seiner  Schlüssel- 
abzugsstellung  herausgedreht  ge- 
zeichnet  ist. 

Fig.  5  zeigt  schematisch  eine  Steuerein- 
richtung  für  die  in  den  Figuren  2a, 
3a  und  7a  gezeigte  elektromchani- 
sche  Sperreinrichtung. 

Fig.  6  illustriert  in  schematischer  Weise, 
wie  eine  einzelne  Lichtleitfaser  so- 
wohl  zur  Beleuchtung  als  auch  zur 
RückÜbertragung  der  optischen  Da- 
teninformationen  heranziehbar  ist. 

Fig.  7a  zeigt  als  weiteres  Ausführungsbei- 
spiel  eines  Schließzylinder-Schlüs- 
sel-Systems  nach  der  Erfindung  ei- 
nen  teilweise  im  Längsschnitt  dar- 
gestellten  Doppelprofil-Schließzylin- 
der  mit  eingestecktem  Schlüssel, 
wobei  die  Steuereinrichtung  zur 
Steuerung  der  elektromechanischen 
Sperreinrichtung  in  dem  Schließzy- 
linder  integriert  ist. 

Fig.  7b  zeigt  einen  Querschnitt  des 
Schließzylinders  nach  Fig.  7a  mit 
einer  in  Fig.  7a  durch  Vll-Vll  ge- 
kennzeichneten  Schnittebene. 

Fig.  8  zeigt  schematisch  ein  Identifizie- 
rungssystem  nach  der  Erfindung 
als  Zugangskontrollsystem  mit  ei- 
nem  Zugangsberechtigungsaus- 
weis,  der  ein  farbiges  Datenmuster 
trägt. 

Fig.  8a  zeigt  Detaills  einer  Photodetektions- 
einrichtung  des  Zugangskontrollsy- 
stem  nach  Fig.  8. 

Fig.  9  zeigt  einen  Berechtigungsausweis 
für  ein  in  Fig.  10  gezeigtes  Identifi- 
zierungssystem  nach  der  Erfindung. 

Fig.  9a  zeigt  einen  vergrößerten  Bereich  ei- 
nes  Markierungsmusters  aus  Fig.  9. 

Figur  10  zeigt  ein  weiteres  Identifizierungs- 
system  nach  der  Erfindung. 

Fig.  1  zeigt  einen  erfindungsgemäßen  Schlüs- 
sel  2  für  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  eines 
Schließzylinder-Schlüssel-Systems  nach  der  Erfin- 
dung.  Der  Schlüssel  2  ist  im  gezeigten  Beispiel  als 

Flachschlüssel  ausgebildet  und  weist  ein  Griffteil 
oder  eine  Reide  4  und  einen  in  den  Schlüsselkanal 
eines  Schließzylinders  einführbaren  Schaft  6  auf. 
An  dem  Schlüsselschaft  6  sind  in  üblicher  Weise 

5  Schlüsselkerben  8  zur  Steuerung  von  mechani- 
schen  Zuhaltungen  vorgesehen.  Als  Besonderheit 
weist  der  Schlüssel  2  maschinenlesbare  Daten  10 
auf,  die  mittels  optischer  Elemente  erfaßbar  sind 
und  den  Schlüssel  2  als  schließberechtigt  für  den 

io  betreffenden  Schließzylinder  (vgl.  Fig.  2a  bis  4) 
ausweisen.  Bei  dem  in  Fig.  1  gezeigten  Beispiel 
sind  die  maschinenlesbaren  Daten  in  Form  eines 
Strichcodes  (Bar-Code)  realisiert.  Das  Bar-Code- 
Muster  12  befindet  sich  an  einer  Breitseite  14  nahe 

15  der  in  Fig.  1  oberen  Schmalseite  16  des  Schlüssel- 
schaftes  6  und  ist  durch  in  die  Schlüsselfläche  14 
eingearbeitete,  längs  der  Schlüsseleinsteckrichtung 
18  aufeinanderfolgende  Markierungen  20  und  da- 
zwischenliegende,  unversehrte  Oberflächenberei- 

20  che  22  des  Schlüsselschaftes  6  gebildet.  Die  Mar- 
kierungen  20  des  Schlüssels  2  sind  mit  einem 
Laserstrahl  in  den  Schlüssel  eingebrannt  worden 
und  haben  die  Eigenschaft,  ein  im  wesentlichen 
senkrecht  zur  Schlüsselfläche  14  auftreffendes 

25  Lichtbündel  schwacher  zu  reflektieren  und/oder  in 
andere  Richtungen  zu  streuen,  als  die  unversehrten 
Flächenteile  22  zwischen  den  Markierungen  20,  so 
daß  durch  optische  Abtastung  des  Bar-Code-Mu- 
sters  12  die  darin  enthaltene  Schließberechtigungs- 

30  information  erfaßbar  ist. 
Die  Herstellung  der  Markierungen  mittels  La- 

serstrahl  ist  lediglich  eine  bevorzugte  Codierungs- 
möglichkeit.  Die  Markierungen  20  können  alternativ 
durch  mechanisches  Einritzen  und/oder  chemi- 

35  sches  Ätzen  realisiert  werden. 
Gegebenenfalls  kann  alternativ  ein  mit  dem 

Markierungsmuster  bedruckter  Streifen  in  einer 
Ausnehmung  an  der  betreffenden  Stelle  des 
Schlüsselschaftes  6  eingebettet  sein. 

40  Fig.  2a  zeigt  eine  Schließzylinder-Schlüssel- 
Kombination,  wobei  zu  Erläuterungszwecken  vor- 
ausgesetzt  ist,  daß  der  Schlüssel  2'  mechanisch 
"paßt",  aber  keine  bzw.  keine  gültigen  maschinen- 
lesbaren  Schließberechtigungsinformationen  trägt. 

45  Der  Schließzylinder  24  ist  im  gezeigten  Beispiel  ein 
Doppelprofil-Schließzylinder  für  ein  nicht  weiter  ge- 
zeigtes  Einsteckschloß.  Der  Schließzylinder  24  hat 
ein  Zylindergehäuse  26,  das  aus  zwei  ringzylindri- 
schen  Teilen  28,  29  und  einem  die  ringzylindri- 

50  sehen  Teile  28,  29  miteinander  verbindenden  fla- 
chen  Steg  30  besteht. 

Die  ringzylindrischen  Teile  28,  29  schließen 
zwischen  sich  eine  Schließbartaussparung  32  ein, 
in  der  ein  Schließbart  oder  eine  Schließnase  34 

55  aufgenommen  ist.  In  den  ringzylindrischen  Gehäu- 
seteilen  28,  29  ist  je  ein  mit  der  Schließnase  34 
getrieblich  gekoppelter  Schließzylinderkern  36,  38 
drehbeweglich  gelagert. 
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Der  in  Fig.  2a  links  von  der  Schließnase  34 
liegende  und  im  Längsmittenschnitt  gezeigte 
Schließzylinderteil  40  weist  zur  Sicherung  des  in 
den  Figuren  2a  und  2b  in  seiner  Schlüsselabzugs- 
stellung  gezeigten  Zylinderkerns  36  gegen  unbe- 
fugtes  Verdrehen  mechanische  Stiftzuhaltungen  42 
auf,  die  jeweils  aus  wenigstens  einem  Kernstift  44, 
einem  Gehäusestift  46  und  einer  Zuhaltungsfeder 
48  bestehen.  Solange  sich  der  Schließzylinderkern 
in  der  in  den  Figuren  2a  und  2b  gezeigten  Schließ- 
und  Schlüsselabzugsstellung  befindet,  ist  eine  Lag- 
erbohrung  50,  in  der  der  Kernstift  44  axial  ver- 
schiebbar  geführt  ist,  koaxial  zu  einer  Lagerboh- 
rung  52  ausgerichtet,  in  der  der  Gehäusestift  46 
axial  verschiebbar  geführt  und  von  der  Zuhaltungs- 
feder  48  in  Richtung  zur  Zylinderkernachse  54  vor- 
gespannt  ist.  Solange  kein  mechanisch  passender 
Schlüssel  in  den  längs  der  Zylinderkernachse  54 
verlaufenden  Schlüsseleinsteckkanal  56  des  Zylin- 
derkerns  36  eingeführt  ist,  sind  die  Stifte  44,  46 
mittels  der  Zuhaltungsfeder  in  einer  den  Zylinder- 
kern  36  sichernden  Verriegelungsstellung  vorge- 
spannt,  wobei  Grenzflächen  58  zwischen  den  Stif- 
ten  44,  46  der  Zuhaltungen  42  nicht  mit  der  Um- 
fangsfläche  60  des  Zylinderkerns  36  in  einer  Flucht 
liegen,  so  daß  der  Zylinderkern  36  nicht  gedreht 
werden  kann. 

Der  in  Fig.  2a  gezeigte  Schlüssel  2'  ist  ein 
mechanisch  zu  dem  Schließzylinder  24  passender 
Schlüssel,  da  er  mit  seinen  Schlüsselkerben  8'  die 
Stiftzuhaltungen  42  in  die  Entriegelungsstellung 
versetzen  kann,  in  der  die  Grenzflächen  58  zwi- 
schen  den  Zuhaltungsstiften  44,  46  in  einer  Flucht 
mit  der  Umfangsfläche  60  des  Zylinderkerns  lie- 
gen,  wie  dies  in  Fig.  2a  gezeigt  ist.  In  diesem 
Zustand  ist  der  Zylinderkern  36  nicht  mehr  durch 
die  mechanischen  Stiftzuhaltungen  42  gesichert. 

Der  Zylinderkern  36  kann  mit  dem  Schlüssel  2' 
trotzdem  nicht  aus  seiner  Schließ-  und  Schlüssel- 
abzugsstellung  herausgedreht  werden,  da  er  durch 
eine  elektromechanische  Sperreinrichtung  62  wei- 
terhin  blockiert  ist.  In  dem  gezeigten  Beispiel  um- 
faßt  die  elektromechanische  Sperreinrichtung  62 
einen  Sperrstift  64,  der  in  einer  quer  zur  Zylinder- 
kernachse  54  verlaufenden  Führungsbohrung  66 
axial  verschiebbar  gelagert  und  mittels  einer  Druck- 
feder  68  in  Richtung  zur  Zylinderkernachse  54  hin 
vorgespannt  ist,  wobei  sich  die  Druckfeder  68  an 
betreffenden  Schultern  70,  72  des  Sperrstiftes  64 
bzw.  der  Führungsbohrung  66  abstützt.  Mit  seinem 
dem  Zylinderkern  36  näher  liegenden,  im  wesentli- 
chen  halbkugelförmig  ausgebildeten  stirnseitigen 
Ende  74  greift  der  Sperrstift  64  in  der  in  den 
Figuren  2a  und  2b  gezeigten  Schließ-  und  Schlüs- 
selabzugsstellung  des  Zylinderkerns  36  in  eine  ko- 
nische  Senkbohrung  76  ein,  die  am  Zylinderkern- 
umfang  60  ausgebildet  ist.  In  dem  in  den  Figuren 
2a  und  2b  gezeigten  Sperrzustand  der  elektrome- 

chanischen  Sperreinrichtung  62  ist  der  Sperrstift  64 
durch  einen  Elektromagneten  78  in  der  gezeigten 
axialen  Positionierung  blockiert,  und  durch  den  Ein- 
griff  des  Sperrstiftendes  74  in  die  konische  Boh- 

5  rung  76  ist  der  Zylinderkern  36  gegen  unbefugtes 
Verdrehen  um  seine  Achse  54  gesichert. 

Der  Elektromagnet  78  umfaßt  eine  in  dem  Ge- 
häusesteg  untergebrachte  längliche,  elektromagne- 
tische  Spule  80,  deren  Spulenachse  quer  zur  Ach- 

io  se  des  Sperrstiftes  64  verläuft.  Der  Elektromagnet 
78  hat  einen  längs  der  Spulenachse  axial  ver- 
schiebbar  geführten  ferromagnetischen  Spulenker 
82  als  Anker,  der  durch  eine  Druckfeder  84  zu  der 
in  Fig.  2a  gezeigten  Blockierstellung  hin  vorge- 

15  spannt  ist,  in  der  er  mit  seinem  dem  Blockierstift 
näheren  Ende  86  das  vom  Zylinderkern  entfernte 
stirnseitige  Ende  88  des  Sperrstiftes  64  blockierend 
untergreift,  um  den  Sperrstift  64  in  dessen  Sperr- 
stellung  zu  arretieren.  Der  Elektromagnet  78  ist 

20  mittels  einer  in  den  Figuren  2a  und  2b  nicht  ge- 
zeigten  Steuereinrichtung  steuerbar,  um  den  Anker 
82  aus  der  in  Fig.  2a  gezeigten  Blockierstellung  in 
die  in  Fig.  3a  gezeigte  Freigabestellung  zu  bewe- 
gen,  in  der  das  Ankerende  86  von  dem  Sperrstif- 

25  tende  88  abgezogen  ist.  Zu  diesem  Zweck  wird  die 
Spule  80  von  der  Steuereinrichtung  mit  Strom  ver- 
sorgt,  so  daß  der  Anker  82  entgegen  der  Wirkung 
der  Druckfeder  84  von  der  Spule  80  angezogen 
wird  und  dabei  weiter  in  die  Spule  80  eindringt.  Der 

30  Sperrstift  64  kann  nun  mit  seinem  vom  Zylinder- 
kern  entfernten  Ende  88  in  den  von  dem  Anker  82 
freigemachten  Raum  90  ausweichen,  wenn  er  aus 
der  Senkbohrung  76  verdrängt  wird.  Aufgrund  der 
durch  die  konische  Senkbohrung  76  bereitgestell- 

35  ten  Schrägflächen  erfolgt  diese  Verdrängung  des 
Sperrstiftes  64  allein  durch  Drehung  des  Zylinder- 
kerns  36  mittels  des  Schlüssels  2.  Der  Sperrstift  64 
ist  daher  nicht  mehr  in  der  Lage,  den  Zylinderkern 
36  zu  blockieren,  und  der  Schließzylinder  24  kann 

40  betätigt  werden. 
Fig.  4  zeigt  den  Schließzylinder  24  in  einem 

Querschnitt  mit  einer  der  Fig.  2b  entsprechenden 
oder  in  Fig.  3a  mit  IV-IV  angedeutenten  Schnittebe- 
ne,  wobei  jedoch  der  Zylinderkern  36  aus  seiner 

45  Schlüsselabzugs-  und  Schließstellung  herausge- 
dreht  gezeichnet  ist.  Der  Sperrstift  64  hat  dabei  die 
konische  Senkbohrung  76  verlassen  und  stützt  sich 
mit  seinem  Ende  74  am  Umfang  60  des  Zylinder- 
kerns  36  unter  der  Wirkung  der  Druckfeder  68  ab. 

50  Der  Sperrstift  64  kann  unter  der  Wirkung  der 
Druckfeder  68  selbsttätig  wieder  in  die  Senkboh- 
rung  76  einrasten,  wenn  der  Zylinderkern  36  in  die 
Schlüsselabzugsstellung  zurückgedreht  wird. 

In  der  Darstellung  gemäß  Fig.  3a  und  4  ist 
55  vorausgesetzt,  daß  es  sich  bei  dem  Schlüssel  2  um 

einen  Schlüssel  handelt,  wie  er  in  Fig.  1  gezeigt  ist. 
Der  Schlüssel  2  ist  ein  mechanisch  passender 
Schlüssel  und  trägt  darüber  hinaus  die  gültigen 
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Schließberechtigungsinformationen  in  Gestalt  der 
maschinenlesbaren  Daten  10,  die  in  Fig.  3a  auf  der 
vom  Betrachter  abgewandten  Seite  des  Schlüssels 
2  liegen.  Zur  Erfassung  der  Daten  10  ist  eine 
optische  Datenleseeinrichtung  92  vorgesehen.  Die 
Datenleseeinrichtung  92  umfaßt  wenigstens  eine 
Lichtleitfaser  94  oder  ggf.  ein  Faserbündel  zur  Be- 
leuchtung  der  Markierungen  20,  22  des  Schlüssels 
2  im  Schlüsseleinsteckkanal  56.  Wie  in  Fig.  3b 
gezeigt,  ist  die  Lichtleitfaser  94  durch  eine  den 
ringzylindrischen  Teil  28  des  Schließzylindergehäu- 
ses  26  durchsetzende  Bohrung  96  hindurch  mit 
ihrem  Lichtaustrittsende  98  so  weit  in  das  Schließ- 
zylindergehäuse  26  eingeführt,  daß  das  Lichtaus- 
trittsende  98  in  der  Schlüsselabzugsstellung  des 
Zylinderkerns  36  unmittelbar  an  den  Schlüsselein- 
steckkanal  56  heranreicht.  Zu  diesem  Zweck  weist 
der  Zylinderkern  36  vorzugsweise  in  der  Nähe  der 
stirnseitigen  Eintecköffnung  100  des  Schlüsselein- 
steckkanals  56  eine  an  seinem  Umfang  60  umlau- 
fende,  den  Schlüsseleinsteckkanal  56  schneidende 
Nut  101  auf,  die  die  Heranführung  der  Lichtleitfaser 
an  den  Schlüsseleinsteckkanal  56  ermöglicht  und 
die  gewährleistet,  daß  der  Zylinderkern  36  ohne 
Störung  durch  die  Lichtleitfaser  94  und  ohne  Be- 
schädigung  oder  Dejustierung  der  Lichtleitfaser  94 
drehbar  ist.  Der  Schlüssel  2  weist  ebenfalls  wenig- 
stens  eine  Ausnehmung  103  auf,  die  bei  bis  zu 
seiner  Endstellung  in  den  Schlüsseleinsteckkanal 
56  eingeführten  Schlüssel  2  mit  der  Tangentialnut 
101  des  Zylinderkerns  36  fluchtet  und  eine  von  der 
Lichtleitfaser  94  ungehinderte  Drehung  des  Schlüs- 
sels  2  ermöglicht. 

An  ihrem  außerhalb  des  Schließzylinders  24 
liegenden  stirnseitigen  Ende  106  (Fig.  5)  ist  die 
Lichtleitfaser  94  optisch  mit  einer  Lichtquelle  108 
der  Steuereinrichtung  110  gekoppelt.  Die  Lichtein- 
kopplung  in  das  Lichteintrittsende  106  der  Lichtleit- 
faser  kann  bei  Bedarf  mittels  geeigneter  optionaler 
optischer  Elemente  wie  Prismen  und/oder  Linsen 
erfolgen. 

Eine  zweite  Lichtleitfaser  114  oder  ggf.  ein 
Faserbündel  dient  zur  Erfassung  des  nach  Maßga- 
be  der  Markierungen  20,  22  vom  Schlüssel  2  im 
Schlüsseleinsteckkanal  56  reflektierten  Lichtes  der 
beleuchtenden  Lichtleitfaser  94.  Die  Lichtleitfaser 
114  erstreckt  sich  ebenfalls  durch  die  Bohrung  96 
im  ringzylindrischen  Teil  28  des  Schließzylinderge- 
häuses  26  hindurch,  wobei  das  stirnseitige  Licht- 
eintrittsende  116  in  Axialrichtung  des  Zylinderkerns 
36  unmittelbar  neben  dem  Lichtaustrittsende  98 
der  beleuchtenden  Lichtleitfaser  94  derart  positio- 
niert  ist,  daß  es  von  dem  Schlüssel  2  im  Bereich 
des  Markierungsmusters  12  reflektiertes  Licht  der 
beleuchtenden  Faser  94  im  Schließzylindergehäuse 
26  erfassen  kann.  Die  schließzylinderseitigen  En- 
den  98,  116  der  Lichtleitfasern  94,  114  sind  in 
Bezug  auf  das  Markierungsmuster  12  des  Schlüs- 

sels  2  derart  angeordnet,  daß  das  Markierungsmu- 
ster  12  beim  Einführen  des  Schlüssels  2  in  die 
Schlüsselendstellung  vollständig  seriell  an  den 
Lichtleitfaserenden  98,  116  vorbeigeführt  wird,  um 

5  eine  serielle  optische  Abtastung  des  Bar-Codes  12 
am  Schlüssel  2  realisieren  zu  können. 

Bei  Bedarf  können  die  stirnseitigen  Enden  98, 
116  der  Lichtleitfasern  mit  optischen  Kopplungsmit- 
teln,  etwa  Mikrolinsen  und/oder  Prismen,  versehen 

io  sein.  Vorzugsweise  erfolgt  die  Ein-  und  Auskopp- 
lung  des  Lichtes  jedoch  unmittelbar  ohne  derartige 
Kopplungselemente. 

Das  außerhalb  des  Schließzylindergehäuses  26 
liegende  stirnseitige  Lichtaustrittsende  118  der 

15  Lichtleitfaser  114  ist  optisch  mit  einem  Photodetek- 
tor  120  der  Steuereinrichtung  110  gekoppelt,  wie 
dies  schematisch  in  Fig.  5  dargestellt  ist.  Der  bei- 
spielsweise  in  Form  eines  Phototransistors  ausge- 
bildete  Photodetektor  120  wandelt  die  von  der 

20  Lichtleitfaser  114  übertragenen  Lichtinformationen 
in  elektrischen  Signale  für  die  Steuereinrichtung 
110  um,  welche  diese  Signale  zur  Prüfung  der  in 
den  Schlüsseldaten  10  codierten  Schließberechti- 
gungsinformationen  des  Schlüssels  2  digital  verar- 

25  beitet.  Stellt  die  Steuereinrichtung  110  aufgrund 
der  ihr  übertragenen  Informationen  die  Schließbe- 
rechtigung  des  Schlüssels  2  fest,  so  gibt  sie  ein 
Spulenstromsignal  über  Leitungen  122  an  die  Spu- 
le  80  des  Elektromagneten  78  ab,  woraufhin  der 

30  Spulenanker  82  von  der  Spule  80  angezogen  wird, 
um  den  Sperrstift  64  zur  EntSicherung  des  Schließ- 
zylinderkerns  36  freizugeben. 

Wird  daher  gemäß  Fig.  3a  ein  sowohl  hinsicht- 
lich  der  mechanischen  Schlüsselkerben  8  als  auch 

35  hinsichtlich  der  maschinenlesbaren  Daten  10  pas- 
sender  Schlüssel  2  in  den  Schlüsseleinsteckkanal 
56  des  in  der  Schlüsselabzugsstellung  eingestell- 
ten  Schließzylinderkerns  36  eingeführt,  so  werden 
die  mechanischen  Stiftzuhaltungen  42  aus  ihrer 

40  verriegelnden  Stellung  in  die  in  den  Figuren  2a  und 
3a  gezeigten  Freigabestellungen  axial  verschoben. 
Während  des  Einführens  des  Schlüssels  2  in  den 
Schlüsseleinsteckkanal  56  wird  zudem  das  Bar- 
Code-Muster  12  des  Schlüssels  an  dem  Lichtaus- 

45  trittsende  98  der  beleuchtenden  Lichtleitfaser  94 
und  an  dem  Lichteintrittsende  116  der  anderen 
Lichtleitfaser  114  vorbeigeführt.  Abhängig  von  den 
Markierungen  20,  22  wird  dabei  mehr  oder  weniger 
Licht  vom  Schlüssel  2  in  die  Lichtleitfaser  114 

50  reflektiert,  so  daß  ein  serieller  optischer  Datenstrom 
von  der  Lichtleitfaser  114  zu  dem  Photodetektor 
120  (Fig.  5)  übertragen  wird.  Die  Steuereinrichtung 
110  prüft  den  von  dem  Photodetektor  120  in  ein 
elektrisches  Signal  umgewandelten  Datenstrom 

55  nach  vorbestimmten  Kriterien,  um  die  Schließbe- 
rechtigung  des  Schlüssels  2  zu  ermitteln.  Die  Da- 
tenauswertung  der  optisch  übertragenen  Bar-Code- 
Daten  oder  der  Daten  eines  ggf.  anderen,  insbe- 

10 
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sondere  selbsttaktenden  Codes  erfolgt  in  einer 
dem  Fachmann  bekannten  Weise  und  braucht  da- 
her  nicht  näher  beschrieben  werden. 

Stellt  die  Steuereinrichtung  110  fest,  daß  die 
übertragenen  Daten  nicht  mit  gültigen  Schließbe- 
rechtigungsinformationen  korrespondieren,  so  steu- 
ert  sie  den  Elektromagneten  78  nicht  zur  Freigabe 
des  Sperrstiftes  64  an.  Der  Schließzylinder  ver- 
bleibt  dann  in  dem  in  den  Figuren  2a  und  2b 
gezeigten  gesicherten  Zustand,  in  dem  die  elektro- 
mechanische  Sperreinrichtung  62  den  Schließzylin- 
derkern  36  gegen  unbefugtes  Verdrehen  sichert. 
Erkennt  die  Steuereinrichtung  110  jedoch  die  ihr 
über  die  Lichtleitfaser  114  übertragenen  Daten  als 
gültige  Schließberechtigungsdaten  an,  so  betätigt 
sie  die  elektromechanische  Sperreinrichtung  62,  in- 
dem  sie  das  Spulenstromsignal  an  die  Spule  80 
abgibt,  um  den  Spulenanker  82  in  die  in  Fig.  3a 
gezeigte  Stellung  zu  versetzen,  wonach  der 
Schließzylinderkern  zur  Drehung  freigegeben  ist 
und  das  Schloß  betätigt  werden  kann. 

Die  Steuereinrichtung  110  kann  bei  Bedarf 
auch  unabhängig  von  den  optischen  Schließbe- 
rechtigungsdaten  wirksam  werden,  etwa  um  tages- 
zeitabhängig  generelle  Schließberechtigung  auch 
für  lediglich  mechanisch  passende  Schlüssel  2'  zu 
gewähren.  Zu  bestimmten  Tageszeiten  könnte 
dann  die  Schließfreigabe  lediglich  für  solche 
Schlüssel  gewährt  werden,  die  sowohl  mechanisch 
als  auch  hinsichtlich  der  maschinenlesbaren  Daten 
10  "passen". 

Die  maschinenlesbaren  Daten  10  können  über 
den  Schließberechtigungscode  hinaus  Informatio- 
nen  enthalten,  etwa  über  den  Schlüsselinhaber,  die 
von  der  Steuereinrichtung  110  ausgewertet  werden 
können. 

Wenngleich  das  bisher  beschriebene  Ausfüh- 
rungsbeispiel  des  erfindungsgemäßen  Schließzylin- 
der-Schlüssel-Systems  zwei  Lichtleitfasern  94,  114 
oder  entsprechende  Faserbündel  umfaßt,  so  kann 
erfindungsgemäß  auf  eine  der  Lichtleitfasern  ver- 
zichtet  werden,  wenn  die  andere  Lichtleitfaser  so- 
wohl  die  Beleuchtung  als  auch  den  optischen  Da- 
tenrücktransfer  übernimmt,  wie  dies  schematisch  in 
Fig.  6  angedeutet  ist.  Fig.  6  zeigt  das  aus  dem 
Zylindergehäuse  26  herausgeführte  Ende  118  der 
Lichtleitfaser  114.  Die  Lichtleitfaser  94  ist  bei  der 
entsprechenden  Variante  des  Ausführungsbeispiels 
nicht  vorhanden.  Ein  halbdurchlässiger  Spiegel  123 
koppelt  das  von  ihm  in  Fig.  6  nach  oben  reflektierte 
Lichtbündel  125  der  Lichtquelle  108  in  die  Lichtleit- 
faser  14  ein,  die  das  Licht  in  der  beschriebenen 
Weise  in  das  Zylindergehäuse  26  leitet,  um  die 
Markierungen  20,  22  des  einzusteckenden  Schlüs- 
sels  2  zu  beleuchten.  Abhängig  davon,  ob  das  im 
Schließzylindergehäuse  26  vorgesehene  Ende  116 
der  Lichtleitfaser  114  einer  schwacher  zurückreflek- 
tierenden  Markierung  20  oder  einem  besser  reflek- 

tierenden  Flächenabschnitt  22  des  Schlüssels  2 
beim  Einführen  des  Schlüssels  2  in  den  Schlüssel- 
einsteckkanal  56  aktuell  gegenüberliegt,  wird  weni- 
ger  oder  mehr  Licht  in  die  Lichtleitfaser  114  zu- 

5  rückreflektiert,  das  schließlich  an  dem  Ende  118 
der  Lichtleitfaser  114  austritt  und  teilweise  den 
halbdurchlässigen  Spiegel  123  durchläuft.  Dieses 
vom  Spiegel  123  durchgelassene  Licht  trifft  auf 
einen  Photodetektor  120,  der  es  in  ein  elektrisches 

io  Datensignal  für  die  Steuereinrichtung  110  umwan- 
delt. 

In  der  bisherigen  Beschreibung  von  Ausfüh- 
rungsbeispielen  ist  davon  ausgegangen  worden, 
daß  das  Markierungsmuster  12  am  Schlüssel  Licht 

15  mehr  oder  weniger  gut  reflektiert  bzw.  in  unter- 
schiedliche  Richtungen  streut. 

Die  maschinenlesbaren  Daten  können  in  ent- 
sprechender  Weise  alternativ  durch  Durchgangslö- 
cher  an  entsprechenden  Stellen  der  Markierungen 

20  realisiert  sein.  Bei  einer  derartigen  Variante  der 
Erfindung  kann  die  Datenerfassung  im  "Durchlicht- 
verfahren"  erfolgen,  wobei  eine  Lichtleitfaser,  wie 
sie  etwa  in  Fig.  3b  bei  94'  angedeutet  ist,  zur 
Beleuchtung  herangezogen  wird  und  eine  andere, 

25  Lichtleitfaser  114  zur  Ableitung  des  von  den  Durch- 
gangslöchern  im  Schlüssel  hindurchgelassenen 
Lichtes  der  Lichtleitfaser  94'  herangezogen  wird. 

Das  Lichteintrittsende  116  der  Lichtleitfaser  114 
liegt  dem  Lichtaustrittsende  98'  der  Lichtleitfaser 

30  94'  gegenüber,  wobei  in  der  Schlüsselabzugsstel- 
lung  des  Zylinderkerns  36  der  Schlüsseleinsteckka- 
nal  56  zwischen  den  beiden  Enden  98',  116  der 
Lichtleitfasern  94',  114  verläuft. 

Der  einfacheren  und  vielseitigeren  Herstellbar- 
35  keit  der  unter  Bezugnahme  auf  die  Fig.  1  beschrie- 

benen  Markierungen  des  Schlüssels  2  wird  jedoch 
der  Reflexionslichterfassung  bzw.  Streulichterfas- 
sung  der  Vorzug  gegeben.  In  diesem  Zusammen- 
hang  ist  darauf  hinzuweisen,  daß  die  zwischen  den 

40  Markierungen  20  (vgl.  Fig.  1)  liegenden  Oberflä- 
chenbereiche  22  des  Schlüsselschaftes  6  beim  all- 
täglichen  Gebrauch  durch  Reibung  am  Schlüssel- 
bund,  an  Textilien  oder  an  Führungsflächen  des 
Schließzylinders  automatisch  sauber  gehalten  wer- 

45  den  und  daher  stets  hinreichend  gute  metallische 
Lichtreflexion  in  Kontrast  zu  den  Markierungen  20 
bieten.  Die  Markierungen  20  können  in  der  bereits 
beschriebenen  Weise  durch  Vertiefungen  oder  Auf- 
rauhungen  gebildet  sein.  Etwaige  Schmutzan- 

50  Sammlungen  in  derartigen  Vertiefungen  oder  an 
entsprechenden  Aufrauhungen  stören  die  Funk- 
tionsfähigkeit  des  Systems  nicht,  da  derartige  Ver- 
schmutzungen  stets  schlechter  reflektieren  werden, 
als  die  weiter  nach  außen  vorstehenden,  bei  ständi- 

55  gern  Gebrauch  ohnehin  sauber  gehaltenen  Oberflä- 
chenbereiche  22  zwischen  den  Markierungen  20. 

Es  ist  darauf  hinzuweisen,  daß  die  erfindungs- 
gemäße  Lösung  der  optischen  Abtastung  von  opti- 
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sehen  Schlüsselinformationen  mittels  einer  Licht- 
leitfaser  eine  zuverlässige  Erfassung  und  störungs- 
freie,  von  äußeren  elektromagnetischen  Feldern 
weitestgehend  unbeeinflußte  Übertragung  der 
Schließberechtigungsdaten  ermöglicht.  Als  Schlüs- 
sel  2  kann  insbesondere  ein  herkömmlicher  Flach- 
schlüssel  herangezogen  werden,  der  nur  geringfü- 
gig  zu  modifizieren  ist,  um  die  maschinenlesbaren 
Daten  anzubringen.  Wie  erwähnt,  kann  dies  bei- 
spielsweise  durch  Einbrennen  mittels  Laserstrahl, 
durch  Einritzen,  Einätzen  usw.  erfolgen.  Eine  derar- 
tige  Schlüsselcodierung  läßt  sich  mit  vergleichswei- 
se  einfachen  Mitteln  sehr  preiswert  realisieren.  Es 
kann  ferner  eine  große  Variationsbreite  zur  Herstel- 
lung  von  Schlüssel-Unikaten  ausgenutzt  werden. 

Hinzukommt,  daß  die  Lichtleitfasern  extrem  we- 
nig  Platz  im  Schließzylinder  benötigen,  wobei  auf 
elektronische  Komponenten  zur  Schlüsseldatener- 
fassung  im  Schließzylinder  vollständig  verzichtet 
werden  kann. 

Bei  dem  in  Fig.  1  gezeigten  Schlüssel  2  sind 
die  maschinenlesbaren  Daten  an  einer  Breitseite  14 
des  Schlüsselschaftes  6  vorgesehen.  Selbstver- 
ständlich  kann  ein  entsprechendes  Markierungsmu- 
ster  alternativ  oder  zusätzlich  an  einer  anderen 
Stelle  des  Schlüssels  2,  etwa  an  der  in  Fig.  1 
oberen  Schmalseite  16,  vorgesehen  sein,  wobei  die 
Anordnung  der  Lichtleitfaserenden  im  Schließzylin- 
der  entsprechend  zu  modifizieren  wäre,  um  die 
Daten  optisch  abtasten  zu  können.  Im  Falle  eines 
auf  der  Schmalseite  16  des  Schlüssels  2  vorgese- 
henen  Markierungs-Musters  könnten  die  Lichtleitfa- 
sern  bzw.  die  Lichtleitfaser  94  bzw.  114  in  der  in 
Fig.  3a  mit  gestrichelten  Linien  angedeuteten  Wei- 
se  von  oben  her  in  den  ringzylindrischen  Gehäuse- 
teil  28  eingeführt  sein.  Bei  einer  derartigen  Variante 
könnte  auf  die  Nut  101  im  Zylinderkern  36  verzich- 
tet  werden. 

Bei  dem  beschriebenen  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  ist  die  elektromechanische  Sperrein- 
richtung  im  Schließzylindergehäuse  untergebracht. 

Es  wird  darauf  hingewiesen,  daß  die  elektrome- 
chanische  Sperreinrichtung  außerhalb  des  Schließ- 
zylindergehäuses  am  Schloß  vorgesehen  sein  kann 
und  dort  mit  einem  Schließwerkelement  zusam- 
menwirkt,  das  zur  Entriegelung  des  Schlosses  eine 
Entriegelungsbewegung  vornimmt,  die  durch  Dre- 
hung  des  Zylinderkerns  des  Schließzylinders  ver- 
anlaßt  wird,  wobei  die  elektromechanische  Sperr- 
einrichtung  dazu  eingerichtet  ist,  das  Schließwerk- 
element  daran  zu  hindern,  die  Entriegelungsbewe- 
gung  vorzunehmen,  bzw.  das  Schließwerkelement 
zur  Entriegelung  freizugeben,  wenn  die  optisch  er- 
faßten  Schlüsseldaten  von  der  Steuereinrichtung 
als  gültige  Schließberechtigungsdaten  erkannt  wer- 
den. 

Abweichend  von  dem  beschriebenen  und  in 
den  Figuren  illustrierten  Ausführungsbeispiel  kann 

ein  Schließzylinder  nach  der  Erfindung  auch  ohne 
mechanische  Stiftzuhaltungen  42  ausgebildet  sein, 
wobei  dann  lediglich  die  elektromechanische  Sperr- 
einrichtung  62  die  Sicherungsfunktion  des  Schließ- 

5  zylinders  übernimmt.  Im  letztgenannten  Fall  kann 
der  Schlüssel  2  ohne  Steuerungskerben  8  ausge- 
bildet  sein. 

Ein  entsprechendes  Ausführungsbeispiel  ist  in 
den  Figuren  7a  und  7b  illustriert. 

io  Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Figu- 
ren  7a  und  7b  sind  Teile,  die  eine  funktionsmäßige 
Entsprechung  zu  Teilen  oder  Elementen  des  be- 
reits  beschriebenen  Ausführungsbeispiels  haben, 
mit  entsprechend  gleichen  Bezugsziffern  zuzüglich 

15  100  kennzeichnet.  Nachfolgend  werden  lediglich 
die  Unterschiede  des  Ausführungsbeispiels  nach 
den  Figuren  7a  und  7b  zu  dem  bereits  beschriebe- 
nen  Ausführungsbeispiel  erläutert.  Im  übrigen  wird 
auf  die  Beschreibung  des  ersten  Ausführungsbei- 

20  spiels  Bezug  genommen. 
Bei  dem  Schließzylinder-Schlüsselsystem  nach 

den  Figuren  7a  und  7b  ist  eine  die  Steuereinrich- 
tung  210  bildende  Schaltung  (schematisch  gezeigt) 
in  dem  Stegteil  130  des  Schließzylindergehäuses 

25  126  untergebracht.  Die  Lichtleitfasern  194  und  214 
erstrecken  sich,  ausgehend  von  der  Steuereinrich- 
tung  210,  durch  die  Nut  201  des  Zylinderkerns  136 
zu  dem  oberen  Bereich  des  ringzylindrischen  Ge- 
häuseteils  128,  wobei  die  stirnseitigen  Enden  198, 

30  216  der  Lichtleitfasern  in  der  bereits  beschrieben 
Weise  ausgerichtet  sind,  um  das  Markierungsmu- 
ster  am  Schlüssel  102  beim  Einstecken  des 
Schlüssels  102  in  den  Schlüsselkanal  156  seriell 
erfassen  zu  können.  Die  entgegengesetzten  Enden 

35  der  Lichtleitfasern  194  und  214  sind  in  der  be- 
schriebenen  Weise  mit  einer  nicht  näher  gezeigten 
Lichtquelle  bzw.  mit  einem  Photodetektor  in  der 
Steuerschaltung  210  verbunden.  Die  Steuerschal- 
tung  210  ist  im  Zylindergehäuse  über  Leitungen 

40  222  mit  dem  Elektromagneten  178  verbunden,  um 
den  Elektromangeten  178  in  der  bereits  beschrie- 
benen  Weise  zu  steuern. 

Die  Steuereinrichtung  210  und  der  Elektroma- 
gnet  178  werden  über  nicht  gezeigte  elektrische 

45  Leitungen  von  einer  externen  Stromquelle  mit  elek- 
trischer  Energie  versorgt. 

Wenngleich  das  Ausführungsbeispiel  mit  inte- 
grierter  Steuereinrichtung  und  ausschließlich  im 
Zylindergehäuse  verlaufenden  Lichtleitern  gemäß 

50  den  Figuren  7a  und  7b  ohne  mechanische  Stiftzu- 
haltungen  dargestellt  ist,  könnten  dennoch  mecha- 
nische  Stiftzuhaltungen  in  einer  entsprechenden 
Variante  vorgesehen  sein,  wobei  der  Schlüssel  in 
einem  solchen  Fall  mit  Steuerungskerben  für  die 

55  Zuhaltungsstifte  zu  versehen  wäre. 
Bei  den  beschriebenen  Ausführungsbeispielen 

ist  von  einer  seriellen  Datenablesung  vom  Schlüs- 
sel  2  bzw.  102  ausgegangen  worden. 
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Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt  auch  die  Mög- 
lichkeit  der  parallelen  Auslesung  eines  Markie- 
rungsmusters  mit  mehreren  zu  einer  Steuereinrich- 
tung  geführten  Lichtleitfasern. 

Diese  mehreren  Lichtleitfasern  können  zu  ei- 
nem  bildübertragenden  Bündel  zusammengefaßt 
sein,  etwa  um  ein  in  Form  eines  Bildes  am  Schlüs- 
sel  vorgesehenes  Markierungsmuster  im  bildüber- 
tagender  Weise  zu  einem  Photodetektor  einer  ent- 
sprechenden  Steuereinrichtung  zu  leiten.  Ein  sol- 
cher  bildempfangender  Photodetektor  kann  bei- 
spielsweise  als  CCD-Sensor  ausgebildet  sein,  wo- 
bei  die  Steuereinrichtung  dazu  eingerichtet  ist,  die 
vom  CCD-Senor  gelieferten  Bildpunkte  zu  verarbei- 
ten  und  dementsprechend  die  Schließberechtigung 
des  Schlüssels  zu  überprüfen. 

Im  Rahmen  der  Erfindung  liegt  es  auch,  daß 
das  Markierungsmuster  des  Schlüssels  farbige,  ins- 
besondere  verschiedenfarbige  Markierungen 
und/oder  Markierungen  mit  unterschiedlichen  Grau- 
stufen  umfaßt.  Bei  einer  derartigen  Variante  wird 
vorgeschlagen,  daß  die  Photodetektionseinrichtung 
dazu  eingerichtet  ist,  Spektraleigenschaften 
und/oder  Intensitätseigenschaften  des  von  der 
Lichtleitfaser  oder  ggf.  von  mehreren  Lichtleitfa- 
sern,  etwa  einem  Faserbündel,  übertragenen  Lich- 
tes  differenzierend  zu  erfassen  und  elektrischen 
Signale  an  die  Steuereinrichtung  abzugeben,  die 
die  unterschiedlichen  Spektraleigenschaften 
und/oder  Intensitätseigenschaften  indizieren,  wobei 
die  Steuereinrichtung  dazu  eingerichtet  ist,  diese 
elektrischen  Signale  zur  Prüfung  der  Schließbe- 
rechtigung  auszuwerten. 

Ein  derartiges  Markierungsmuster  kann  ein 
Bar-Code-Muster  sein,  das  -  wie  beschrieben  - 
seriell  abgetastet  werden  kann.  Ein  derartiges  Mar- 
kierungsmuster  kann  andererseits  ein  flächenhaftes 
Bildmuster  sein,  dessen  Bild  über  Faserbündel  zur 
Photodetektionseinrichtung  übertragen  wird.  Als 
Photodetektionseinrichtung  kommt  in  einem  derarti- 
gen  Fall  insbesondere  ein  farbtüchtiger  CCD-Sen- 
sor  zur  Erfassung  der  Bildpunkte  in  Frage. 

Des  weiteren  wird  vorgeschlagen,  daß  die  Be- 
leuchtungsmittel  unter  Steuerung  durch  die  Steuer- 
einrichtung  Licht  vorbestimmter  spektraler  Zusam- 
mensetzung  emittieren  und  daß  die  Photodetek- 
tionseinrichtung  dazu  eingerichtet  ist,  Spektralei- 
genschften  des  von  der  Lichtleitfaser  oder  ggf.  von 
mehreren  Lichtleitfasern  rückübertragenen  Lichtes 
differenzierend  zu  erfassen.  Auf  diese  Weise  erhält 
bereits  das  zur  Beleuchtung  herangezogene  Licht 
eine  spezifische  Charakteristik.  Auf  der  Auswer- 
tungsseite  wird  diese  spezifische  Charakteristik  ab- 
gefragt.  Sofern  das  von  der  Photodetektionseinrich- 
tung  empfangene  Licht  nicht  die  erwartete  spektra- 
le  Zusammensetzung  aufweist,  gibt  die  Steuerein- 
richtung  die  elektromechanische  Sperreinrichtung 
nicht  frei.  Manipulationsversuche,  etwa  in  Form  der 

Einspeisung  von  Fremdlicht  in  den  Lichtleiter  zur 
Vortäuschung  eines  Schließberechtigungscodes 
werden  erfolglos  bleiben,  da  das  Fremdlicht  nicht 
die  erwartete  spektrale  Zusammensetzung  haben 

5  wird.  Aus  entsprechenden  Sicherheitsgründen  wird 
vorgeschlagen,  daß  die  Beleuchtungsmittel  dazu 
eingerichtet  sind,  charakteristisch  moduliertes  Licht, 
insbesondere  intensitätsmoduliertes,  etwa  mit  einer 
bestimmten  Modulationsfrequenz  ein/aus-modulier- 

io  tes  Licht,  und/oder  phasenmoduliertes  Licht,  zu 
emittieren,  so  daß  auch  das  von  der  Lichtleitfaser 
oder  ggf.  von  einem  Faserbündel  vom  Schlüssel 
zur  Photodetektionseinrichtung  übertragene  Licht 
und  das  bzw.  die  von  der  Photodetektionseinrich- 

15  tung  abgegebenen  Signale  den  charakteristischen 
Modulationsinhalt  aufweisen,  wobei  die  Steuerein- 
richtung  dazu  eingerichtet  ist,  Signale  mit  dem 
charakteristischen  Modulationsinhalt  auszuwerten. 
Ein  Versuch,  das  erfindungsgemäße  System  mit 

20  Fremdlicht  zu  manipulieren,  wird  auch  in  diesem 
Fall  erfolglos  bleiben,  da  das  Fremdlicht  nicht  die 
charakteristischen  Modulationsmerkmale  haben 
wird. 

Schließlich  wird  noch  darauf  hingewiesen,  daß 
25  die  elektromechanische  Sperreinrichtung  62  bzw. 

162  in  den  beschriebenen  Ausführungsbeispielen 
lediglich  eine  mögliche  Variante  einer  elektrome- 
chanischen  Sperreinrichtung  darstellt.  Im  Rahmen 
der  Erfindung  kommt  es  lediglich  darauf  an,  daß 

30  die  elektromechanische  Sperreinrichtung  mittels  ei- 
ner  Steuereinrichtung  steuerbar  ist,  um  im  Schließ- 
getriebe  eines  Schlosses  ein  Schließwerkelement 
gesteuert  an  einer  Entriegelungsbewegung  zu  hin- 
dern. 

35  Der  in  den  Figuren  2a,  3a  und  7a  rechts  von 
der  Schließbartaussparung  32  bzw.  132  liegende 
Teil  des  Schließzylinders  kann  funktionsidentisch 
zu  dem  beschriebenen  linken  Teil  des  Schließzylin- 
ders  ausgebildet  sein.  Wahlweise  kann  bei  dem  auf 

40  der  rechten  Seite  der  genannten  Figuren  gezeigten 
Schließzylinderteil  auf  eine  elektromechanische 
Sperreinrichtung  verzichtet  sein. 

In  Fig.  8  ist  gemäß  eines  selbständigen  Ge- 
sichtspunktes  der  Erfindung  ein  Identifizierungssy- 

45  stem  in  Form  eines  Zugangskontrollsystems  zur 
Gewährung  des  Zugangs  zu  einem  abgesperrten 
Bereich  gegen  Bereitstellung  von  Identifikationsda- 
ten  schematisch  illustriert. 

Der  abgesperrte  Bereich  ist  ein  durch  eine 
50  automatisch  schließende  bzw.  öffnende  Tür  300 

abgesperrter  Raum  hinter  der  in  der  Fig.  8  ange- 
deuteten  Wand  310.  Die  als  automatische  Schiebe- 
tür  dargestellte  Tür  300  wird  durch  nicht  gezeigte 
Antriebsmittel  automatisch  geöffnet,  (vgl.  Pfeile 

55  320),  wenn  über  eine  stationär  neben  der  Tür  300 
angeordnete  Datenerfassungseinrichtung  330  gülti- 
ge  Identifikationsdaten  für  eine  mit  der  Datenerfas- 
sungseinrichtung  330  verbundene  und  den  Türan- 

13 
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trieb  steuernde  Steuereinrichtung  (nicht  gezeigt) 
bereitgestellt  werden.  Die  Identifikationsdaten  sind 
in  Form  eines  optisch  erfaßbaren  Markierungsmu- 
sters  332  mit  verschiedenfarbigen  Markierungen 
334  auf  einem  Zugangsberechtigungsausweis  336 
aufgedruckt,  wobei  das  Markierungsmuster  332  im 
gezeigten  Beispiel  ein  farbiges  Bar-Code-Muster 
ist. 

Ein  Zugang  zu  dem  abgesperrten  Bereich  be- 
gehrender  Benutzer  kann  seinen  in  Form  einer 
Kunststoffkarte  im  Kreditkartenformat  ausgebildeten 
Zugangsberechtigungsausweis  336  in  einen  Ein- 
führschlitz  338  der  Datenerfassungseinrichtung  330 
einführen,  woraufhin  ein  Karteneinzugsmechanis- 
mus  der  Datenerfassungseinrichtung  330  den  Aus- 
weis  in  die  Datenerfassungseinrichtung  330  ein- 
zieht,  und  zwar  so,  daß  die  Markierungen  334  des 
Ausweises  336  seriell  an  einer  Photodektionsein- 
richtung  340  vorbeigeführt  werden,  welche  Be- 
leuchtungsmittel  zur  Beleuchtung  der  Markierungen 
334  in  der  Datenerfassungseinrichtung  330  umfaßt. 

Wie  in  Fig.  8a  herausgezeichnet  dargestellt  ist, 
umfaßt  die  Photodetektionseinrichtung  340  eine 
Lichtleitfaser  342,  deren  Lichteintrittsende  344  in 
der  Datenerfassungseinrichtung  330  derart  positio- 
niert  ist,  daß  es  auf  eine  Stelle  gerichtet  ist,  an  der 
beim  Einschieben  der  Ausweiskarte  336  die  farbi- 
gen  Markierungen  334  entlang  geführt  werden.  Die 
Lichtleitfaser  342  überträgt  von  den  Markierungen 
334  reflektiertes  Licht  der  Beleuchtungsmittel  zu 
einem  Prisma  346,  welches  das  Licht  spektral  zer- 
legt,  so  daß  das  gespreizte  Spektrum  längs  einer 
Linie  348  abgetastet  werden  kann.  Längs  der  Linie 
348  ist  eine  Zeile  aus  einer  Vielzahl  von  Photode- 
tektoren  350  angeordnet,  deren  jeder  über  Signal- 
leitungen  352  mit  einem  jeweiligen  Analog-/Digital- 
Wandler  (nicht  gezeigt)  verbunden  ist,  wobei  die 
Analog-/Digital-Wandler  ihrerseits  mit  der  Steuer- 
einrichtung  in  Verbindung  stehen. 

Steht  nun  beispielsweise  eine  lediglich  rotes 
Licht  zurückreflektierende  Markierung  334  momen- 
tan  der  Lichteintrittsfläche  344  der  Lichtleitfaser 
342  gegenüber,  so  wird  im  wesentlichen  nur  der 
Photodetektor  350  (R)  ansprechen,  da  im  Spektrum 
lediglich  ein  Lichtbündel  (R)  aus  dem  roten  Spek- 
tralbereich  vorhanden  sein  wird,  dem  der  Photode- 
tektor  350  (R)  zugeordnet  ist.  Das  der  Lichtintensi- 
tät  entsprechende  analoge  Ausgangssignal  des 
Photodetektors  350  (R)  wird  von  dem  zugeordneten 
Analog-/Digital-Wandler  in  eine  digitale  Datengröße 
gewandelt,  so  daß  für  die  Steuereinrichtung  ein 
digitales  Datensignal  zur  Verfügung  steht.  Die 
Steuereinrichtung  fragt  ständig  die  Analog-/Digital- 
Wandler  ab,  um  auf  diese  Weise  festzustellen,  wel- 
che  Farbe  das  von  der  jeweiligen  Markierung  334 
reflektierte  Licht  hat. 

Die  Steuereinrichtung  bekommt  somit  Informa- 
tionen  über  die  Farben  der  Markierungen,  und  dar- 

über  hinaus  kann  sie  üblicherweise  die  in  der 
räumlichen  Anordnung  der  Bar-Code-Markierungen 
enthaltene  Information  auswerten,  um  die  Zugangs- 
berechtigung  bzw.  die  Identität  des  Berechtigungs- 

5  ausweises  zu  prüfen.  Auf  diese  Weise  kann  die 
Anzahl  möglicher  zulässiger  Zugangsberechti- 
gungscodes  wesentlich  vergrößert  werden.  Die  be- 
treffenden  Ausweise  sind  in  hohem  Maße  fäl- 
schungssicher,  da  Farbmarkierungen  mit  entspre- 

io  chenden  Spektraleigenschaften  nicht  ohne  weiteres 
imitiert  werden  können. 

Im  vorstehend  erläuterten  Ausführungsbeispiel 
wurde  vorausgesetzt,  daß  die  Beleuchtung  des 
Markierungsmusters  in  der  Datenleseeinrichtung 

15  mit  einem  spektral  breitbandigem  Licht  erfolgte, 
etwa  künstlichem  Weißlicht.  Anzumerken  ist  noch, 
daß  in  Fig.  8a  die  Bezugszeichen  G  und  B  ein 
mögliches  grünes  bzw.  blaues  Lichtbündel  be- 
zeichnen.  Die  Farben  der  Markierungen  müssen 

20  nicht  unbedingt  spektral  rein  sein,  sondern  es  kom- 
men  auch  Mischfarben  in  Frage,  mit  der  Folge,  daß 
in  der  Photodetektorzeile  mehrere  Photodetektoren 
gleichzeitig  ansprechen. 

Farbinformationen  bestimmter  Markierungen 
25  können  ferner  zur  Markierung  von  Bit-Positionen 

innerhalb  des  Bar-Code-Musters  herangezogen 
werden,  was  auf  der  Auswertungsseite  erhebliche 
Vereinfachungen  und  eine  Verringerung  der  Wahr- 
scheinlichkeit  von  Lesefehlern  bei  der  seriellen  Ab- 

30  tastung  des  Markierungsmusters  mit  sich  bringt. 
In  einer  nicht  gezeigten  Variante  des  vorste- 

hend  beschriebenen  Ausführungsbeispiels  nach 
Fig.  8  repräsentieren  die  Markierungen  unter- 
schiedliche  Grauwerte,  wobei  beispielsweise  256 

35  Grauwertabstufungen  in  Frage  kommen.  In  diesem 
Fall  kann  auf  die  spektrale  Zerlegung  des  Lichtes 
verzichtet  werden  und  bei  der  seriellen  Abtastung 
reicht  ein  einzelner  Photodetektor  zur  Erfassung 
aus,  der  über  einen  Analog-/Digital-Wandler  mit  der 

40  Steuereinrichtung  verbunden  ist. 
Fig.  9  zeigt  in  einer  schematischen  Darstellung 

einen  Berechtigungsausweis  für  ein  anderes,  in 
Fig.  10  schematisch  dargestelltes  Ausführungsbei- 
spiel  einer  Identifizierungseinrichtung  nach  der  Er- 

45  findung. 
Der  Berechtigungsausweis  502  weist  ein  Mar- 

kierungsmuster  504  in  Form  eines  zweidimensiona- 
len  Feldes  aus  beispielsweise  512  Spalten  506  und 
512  Zeilen  508  auf.  In  dem  in  Fig.  9a  vergrößert 

50  herausgezeichneten  Bereich  des  Markierungsfeldes 
504  ist  durch  unterschiedliche  Symbole  in  den 
Markierungsfeldelementen  angedeutet,  daß  die  be- 
treffenden  Markierungsfeldelemente  unterschiedli- 
che  Kontraste  bzw.  Grauwerte  aufweisen  sollen. 

55  Die  unterschiedlichen  Grauwerte  haben  zur  Folge, 
daß  die  betreffenden  Markierungsfeldelemente 
Licht  entsprechend  unterschiedlich  reflektieren 
bzw.  absorbieren,  so  daß  durch  Messung  der  Inten- 
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sität  des  von  den  jeweiligen  Feldelementen  reflek- 
tierten  Lichtes  einer  Lichtquelle  Informationen  über 
den  Grad  der  Schwärzung  oder  den  Grauwert  er- 
halten  werden,  welche  in  differenzierter  Weise  zur 
Decodierung  ausgenutzt  werden  können. 

Der  Ausweis  gemäß  Fig.  9  hat  Kreditkartenfor- 
mat  und  kann  beispielsweise  eine  visuell  lesbare 
Ausweisnummer  (bei  510),  ein  Photo  des  Ausweis- 
inhabers  (bei  511)  und  sonstige  Identifizierungs- 
merkmale  zusätzlich  zu  dem  Markierungsfeld  504 
aufweisen. 

Die  Identifizierungseinrichtung  gemäß  Fig.  10 
weist  einen  Karteneinführschlitz  512  auf,  in  den  der 
in  Fig.  9  gezeigte  Berechtigungsausweis  502  ein- 
führbar  ist,  so  daß  das  Markierungsfeld  504  des 
Berechtigungsausweises  502  in  Ablesestellung  re- 
lativ  zu  der  in  dem  Gehäuse  513  untergebrachten 
Datenerfassungseinrichtung  514  kommt. 

Bei  der  Datenerfassungseinrichtung  514  han- 
delt  es  sich  um  eine  CCD-Videosensormatrix  oder 
um  eine  Videokamera,  die  das  Markierungsmuster 
504  vom  Ausweis  502  erfaßt  und  entsprechende 
Bildpunktdaten  an  den  Auswerte-  und  Steuerrech- 
ner  516  abgibt,  der  diese  Bildpunktdaten  in  einem 
Bildspeicher  speichert. 

Einige  vorbestimmte  Feldelemente  des  Markie- 
rungsfeldes  504  dienen  als  Lagereferenz  und  bil- 
den  ein  vorbestimmtes  Lagereferenzmuster.  Damit 
eine  gewisse  Toleranz  bezüglich  der  Ausrichtung 
des  Markierungsmusters  relativ  zu  dem  CCD-Sen- 
sor  bei  der  Erfassung  des  Markierungsmusters  ein- 
geräumt  werden  kann,  ist  der  Auswerte-  und  Steu- 
errechner  vorzugsweise  so  programmiert,  daß  er 
das  gespeicherte  Bild  des  Lagereferenzmusters  in 
dem  Bildspeicher  sucht,  um  dann  unter  Berück- 
sichtigung  des  von  ihm  identifizierten  Bildes  des 
Lagereferenzmusters  eine  eindeutige  Zuordnung 
zwischen  den  geometrischen  Positionen  aller  Mar- 
kierungsfeldelemente  des  Markierungsmusters  und 
entsprechenden  Speicheradressen  seines  Bildspei- 
chers  zu  treffen.  Er  kann  nun  den  Inhalt  von  Spei- 
cherzellen  überprüfen,  die  eindeutig  bestimmten 
Feldelementen  des  Markierungsmusters  504  des 
Ausweises  502  zugeordnet  sind.  Die  Überprüfung 
erfolgt  durch  einen  Vergleich  der  in  diesen  be- 
stimmten  Speicherzellen  gespeicherten  Intensitäts- 
werten  mit  Vergleichswerten,  die  der  Auswerte- 
und  Steuerrechner  516  als  Identifizierungsreferenz 
bereithält.  Wird  bei  diesem  Vergleich  Übereinstim- 
mung  zwischen  den  betreffenden  Feldelementin- 
tensitätswerten  und  den  Referenzwerten  festge- 
stellt,  so  erkennt  der  Auswerte-  und  Steuerrechner 
516  den  Ausweis  502  als  gültig  an.  Nur  in  diesem 
Fall  stellt  der  Auswerte-  und  Steuerrechner  516  ein 
Freigabesignal  bereit,  das  im  Beispiel  nach  Fig.  10 
einer  Datenverarbeitungsanlage  518  zugeführt  wird. 
Die  Datenverarbeitungsanlage  518  gibt  den  Zugriff 
auf  bestimmte  gespeicherte  Daten  nur  frei,  wenn 

sie  das  Freigabesignal  von  dem  Auswerte-  und 
Steuerrechner  516  erhält.  Insoweit  wirkt  die  Daten- 
verarbeitungsanlage  518  und  ihre  die  Datenfreiga- 
be  bewirkende  Software  als  Sperreinrichtung,  die 

5  eine  entsprechende  Benutzung  nach  Freigabe 
durch  die  Identifizierungseinrichtung  ermöglicht. 

Bestimmte  Feldelemente  des  Markierungsfel- 
des  504  sind  als  Grauwert-Referenzelemente  aus- 
gebildet,  wobei  die  Grauwert-Referenzfeldelemente 

io  untereinander  verschiedene  Grauwerte  aufweisen. 
Der  Auswerte-  und  Steuerrechner  516  kann  anhand 
der  betreffenden  Bilddaten  dieser  Grauwert-Refe- 
renzfeldelemente  eine  Kalibrierung  seines  Auswer- 
temaßstabes  bzw.  seiner  Grauwertauflösung  vor- 

15  nehmen  und  die  von  ihm  bereitgehaltenen  Auswer- 
te-Vergleichswerte  ggf.  entsprechend  anpassen.  Es 
kann  für  jede  mögliche  Grauwertstufe  ein  Grau- 
wert-Referenzfeldelement  vorgesehen  sein.  Ande- 
rerseits  kann  es  ausreichen,  daß  eine  verminderte 

20  Anzahl  von  Grauwert-Referenzfeldelementen  vorge- 
sehen  ist,  die  über  die  mögliche  Grauwertskala 
repräsentativ  verteilte  Stützstellen  darstellen,  zwi- 
schen  denen  der  Auswerte-  und  Steuerrechner  516 
interpolieren  kann,  um  seine  Grauwertabstufungs- 

25  vergleichswerte  zu  kalibrieren. 
Das  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  10  zeich- 

net  sich  durch  einen  hohen  Grad  der  Flexibilität 
hinsichtlich  der  Decodierung  aus.  So  kann  bei- 
spielsweise  die  Anzahl  der  zur  Gültigkeitsüberprü- 

30  fung  herangezogenen  Feldelemente  des  Markie- 
rungsmusters  504  durch  Umprogrammieren  des 
Auswerte-  und  Steuerrechners  516  benutzerspezi- 
fisch  geändert  werden.  Darüber  hinaus  kann  benut- 
zerspezifisch  ausgewählt  werden,  welche  Feldele- 

35  mente  des  Markierungsfeldes  504  zur  Überprüfung 
herangezogen  werden. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  10 
wird  -  wie  erwähnt  -  ein  mittels  der  CCD-Kamera 
aufgenommenes  Kontrastbild  des  Markierungsmu- 

40  sters  504  zur  Auswertung  in  dem  Auswerte-  und 
Steuerrechner  516  gespeichert.  Dabei  wurde  bisher 
vorausgesetzt,  daß  die  Kontrastunterschiede  auf 
der  unterschiedlichen  Reflexionsfähigkeit  der  be- 
treffenden  Markierungsfeldelemente  für  breitbandi- 

45  ges  Licht  beruhen. 
Gemäß  einer  Variante  des  Ausführungsbei- 

spiels  nach  Fig.  10  weist  das  Markierungsmuster 
504  des  Berechtigungsausweises  verschiedenfarbi- 
ge  Markierungsfeldelemente  auf.  Die  entsprechen- 

50  de  CCD-Kamera  514  ist  in  diesem  Fall  eine  farb- 
tüchtige  CCD-Videokamera,  die  zur  Speicherung 
nicht  nur  Intensitätswerte  bzw.  Farbsättigungswer- 
te,  sondern  auch  Spektralinformationen  der  Markie- 
rungsfeldelemente  videotechnisch  erfaßt,  so  daß 

55  schließlich  auch  die  Farbinformationen  der  betref- 
fenden  Feldelemente  in  die  Gültigkeitsprüfung  ein- 
bezogen  werden  können. 

15 
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Bei  den  oben  erläuterten  Ausführungsbeispie- 
len  erfindungsgemäßer  Identifizierungssysteme  er- 
folgt  die  Datenerfassung  nach  dem  "Reflexionsprin- 
zip",  wobei  das  Markierungsmuster  beleuchtet  und 
das  reflektierte  Licht  ausgewertet  wird.  5 

Im  Rahmen  der  Erfindung  liegen  jedoch  auch 
Abwandlungen,  die  nach  dem  "Durchleuchtungs- 
prinzip"  funktionieren.  Dabei  sind  Lichtquelle  und 
Photodetektionseinrichtung  bei  der  Datenerfassung 
an  einander  gegenüberliegenden  Seiten  des  Be-  10 
rechtigungsausweises  angeordnet,  und  das  Markie- 
rungsmuster  ist  an  den  Stellen  der  Markierungen 
mehr  oder  weniger  transparent  und  ggf.  unter- 
schiedlich  gefärbt.  Ein  derartiges  Markierungsmu- 
ster  ist  beispielsweise  unter  Verwendung  lichtbe-  75 
einflussender  Filter,  etwa  Farbfilter,  Graufilter  u. 
dgl.  realisierbar.  Die  Photodetektionseinrichtung  er- 
faßt  in  diesem  Fall  das  von  der  "Rückseite"  her 
beleuchtete  Bild  des  Markierungsmusters.  Zur  Aus- 
wertung  gelangen  in  entsprechender  Weise  Intensi-  20 
täts-  und/oder  Spektralinformationen. 

Das  zur  optischen  Datenerfassung  genutzte 
Licht  kann  sowohl  bei  Ausführungsformen  nach 
dem  "Reflexionsprinzip"  als  auch  bei  Ausführungs- 
formen  nach  dem  "Durchleuchtungsprinzip"  sieht-  25 
bares  Licht,  ultraviolettes  Licht,  infrarotes  Licht  oder 
Licht  vorbestimmter  kodierter  Spektralzusammen- 
setzung  sein,  um  das  System  gegen  unbefugte 
Manipulation  noch  sicherer  zu  machen.  Die  Steuer- 
einrichtung  kann  hierzu  derart  ausgebildet  sein,  daß  30 
sie  die  Freigabe  der  Sperreinrichtung  nur  dann 
veranlaßt,  wenn  das  von  der  Photodetektionsein- 
richtung  empfangene  Licht  eine  entsprechende 
oder  eine  durch  Licht  beeinflussende  Markierungen 
gezielt  geänderte  spektrale  Zusammensetzung  hat.  35 

Aus  entsprechenden  Motiven  wird  ferner  vorge- 
schlagen,  Beleuchtungsmittel  heranzuziehen,  die 
ggf.  von  der  Steuereinrichtung  gesteuert  -  charak- 
teristisch  moduliertes  Licht,  insbesondere  intensi- 
tätsmoduliertes,  etwa  mit  einer  bestimmten  Modu-  40 
lationsfrequenz  ein-/aus-moduliertes,  und/oder  pha- 
senmoduliertes  Licht  emittieren,  so  daß  auch  das 
von  der  Photodetektionseinrichtung  erfaßte  Licht 
den  charakteristischen  Modulationsinhalt  aufweist, 
wobei  die  Steuereinrichtung  dazu  eingerichtet  ist,  45 
Signale  mit  dem  charakteristischen  Modulationsin- 
halt  auszuwerten.  Manipulationsmöglichkeiten  mit 
Fremdlicht,  das  nicht  den  charakteristischen  Modu- 
lationsinhalt  aufweist  sind  daher  ausgeschlossen. 

Es  wird  darauf  hingewiesen,  daß  der  im  Zu-  50 
sammenhang  mit  der  Identifizierungseinrichtung  er- 
wähnte  Berechtigungsausweis  nicht  notwendiger- 
weise  Kartenform  haben  muß. 

Unter  den  Begriff  Berechtigungsausweis  sollen 
z.  B.  auch  Schlüssel  mit  entsprechenden  Farbmar-  55 
kierungen  bzw.  Grauwertmarkierungen  fallen. 

Patentansprüche 

1.  Schließzylinder-Schlüssel-System  für  ein 
Schloß,  das  durch  eine  mittels  einer  Steuerein- 
richtung  (110;  210)  steuerbare  elektromechani- 
sche  Sperreinrichtung  (62;  162)  gegen  unbe- 
fugtes  Entriegeln  gesichert  ist, 
wobei  der  Schließzylinder  (24;  124)  ein  Zylin- 
dergehäuse  (26;  126)  und  darin  einen  mit  ei- 
nem  Schlüsseleinsteckkanal  (56;  156)  ausge- 
bildeten  und  mittels  des  Schlüssels  (2;  102) 
um  seine  Achse  (54;  154)  drehbaren  Zylinder- 
kern  (36;  136)  zur  Betätigung  des  Schlosses 
aufweist,  wobei  ferner  der  Schlüssel  (2;  102) 
an  seinem  in  den  Schlüssleinsteckkanal  (56; 
156)  einführbaren  Teil  (6;  106)  maschinenles- 
bare  Daten  (10)  aufweist,  die  ihn  als  schließbe- 
rechtigt  für  das  Schloß  ausweisen,  und  wobei 
der  Schließzylinder  (24;  124)  eine  zumindest 
teilweise  in  dem  Zylindergehäuse  (26;  126) 
angeordnete,  mit  der  Steuereinrichtung  (110; 
210)  der  elektromechanischen  Sperreinrichtung 
(62;  162)  zu  verbindende  Datenleseeinrichtung 
(94,  114;  194,  214)  zur  Erfassung  der  Daten 
vom  Schlüssel  (2;  102)  und  zur  Übertragung 
der  erfaßten  Daten  zu  der  Steuereinrichtung 
(110;  210)  aufweist,  wobei  die  Steuereinrich- 
tung  (110;  210)  dazu  eingerichtet  ist,  die  von 
der  Datenleseeinrichtung  (94,  114;  194,  214) 
empfangenen  Daten  auf  das  Vorliegen  der 
Schließberechtigung  zu  prüfen  und  bei  Fest- 
stellung  der  Schließberechtigung  die  elektro- 
mechanische  Sperreinrichtung  (62;  162)  in  ei- 
nen  das  Schloß  zur  Entriegelung  freigebenden 
Zustand  zu  versetzen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  maschinenlesbaren  Daten  (10)  des 
Schlüssels  (2;  102)  durch  ein  optisch  erfaßba- 
res  Markierungsmuster  (12)  realisiert  sind  und 
daß  die  Datenleseeinrichtung  (94,  114;  194, 
214)  Beleuchtungsmittel  (94;  194)  zur  Beleuch- 
tung  des  Markierungsmusters  (12)  im  Schließ- 
zylindergehäuse  (26;  126)  und  wenigstens  eine 
zumindest  mit  ihrem  Lichteintrittsende  (116; 
216)  in  das  Schließzylindergehäuse  eingeführ- 
te  Lichtleitfaser  (114;  214)  zur  optischen  Erfas- 
sung  des  Markierungsmusters  (12)  aufweist, 
wobei  die  Lichtleitfaser  (114;  214)  dazu  einge- 
richtet  ist,  von  dem  Markierungsmuster  (12) 
des  Schlüssels  (2;  102)  im  Schließzylinderge- 
häuse  (26;  126)  kommendes  Licht  der  Be- 
leuchtungsmittel  (94;  194)  an  eine  Photodetek- 
tionseinrichtung  (120)  zu  übertragen,  die  das 
empfangene  Lichtsignal  in  wenigstens  ein  elek- 
trisches  Datensignal  für  die  Steuereinrichtung 
(110;  210)  der  elektromechanischen  Sperrein- 
richtung  (62;  162)  umwandelt. 
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2.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  An- 
spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  (12)  des  Schlüs- 
sels  (2;  102)  durch  Markierungen  (20,  22)  ge- 
bildet  ist,  die  das  von  den  Beleuchtungsmitteln 
(94;  194)  bereitgestellte  Licht  unterschiedlich 
reflektieren  und/oder  unterschiedlich  streuen. 

3.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  An- 
spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  durch  quer  zur 
Einsteckrichtung  des  Schlüssels  verlaufende 
Durchgangslöcher  im  Schlüssel  realisiert  ist 
und  daß  die  Lichtleitfaser  dazu  eingerichtet  ist, 
durch  die  Löcher  hindurchtretendes  Licht  der 
Beleuchtungsmittel  im  Schließzylindergehäuse 
zu  erfassen. 

4.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  An- 
spruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  den  Durchgangslöchern  lichtbeeinflus- 
sende  Filter,  insbesondere  Polarisationsfilter, 
angeordnet  sind. 

5.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Datenleseeinrichtung  mehrere  Lichtleit- 
fasern  zur  parallelen  optischen  Erfassung  des 
Markierungsmusters  des  Schlüssels  umfaßt. 

6.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Markierungen  (20,  22)  in  Einsteckrich- 
tung  des  Schlüssels  (2;  102)  hintereinander  am 
Schlüssel  angeordnet  sind  und  daß  die  Licht- 
leitfaser  (114;  214)  zur  seriellen  Erfassung  des 
Markierungsmusters  (12)  während  des  Einstek- 
kens  des  Schlüssels  (2;  102)  in  den  Schlüssel- 
einsteckkanal  (56;  156)  eingerichtet  ist. 

7.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  An- 
spruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zylinderkern  (36;  136)  eine  tangential 
an  seinem  Umfang  (60;  160)  umlaufende  Nut 
(101;  201)  aufweist,  die  den  Schlüsseleinsteck- 
kanal  (56;  156)  schneidet,  daß  zumindest  ein 
das  Lichteintrittsende  (116;  216)  aufweisender 
Abschnitt  der  Lichtleitfaser  (114;  214)  in  der 
Nut  (101;  201)  angeordnet  ist,  derart,  daß  das 
Lichteintrittsende  (116;  216)  quer  zur  Schlüs- 
seleinsteckrichtung  des  Schlüsseleinsteckka- 
nals  in  den  Schlüsseleinsteckkanal  (56;  156) 

weist,  wenn  der  Zylinderkern  (36;  136)  in  einer 
Schlüsselabzugsstellung  (Fig.  3b,  Fig.  7b)  ist, 
in  der  der  Schlüssel  (2;  102)  in  den  Schlüssel- 
einsteckkanal  (56;  156)  einführbar  bzw.  aus 

5  dem  Schlüsseleinsteckkanal  (56;  156)  heraus- 
ziehbar  ist,  wobei  das  Markierungsmuster  (12) 
in  einem  beim  Einstecken  des  Schlüssels 
(202)  in  den  Schlüsseleinsteckkanal  (56;  156) 
die  Nut  (101;  201)  quer  durchlaufenden  und 

io  dabei  dem  Lichteintrittsende  (116;  216)  der 
Lichtleitfaser  (114;  214)  zugewandten  Bereich 
des  Schlüssels  (2;  102)  angeordnet  ist  und 
wobei  der  Schlüssel  (2;  102)  eine  Ausnehmung 
(103;  203)  aufweist,  die  in  der  Endstellung  des 

15  Schlüssels  (2;  102)  in  dem  Schlüsseleinsteck- 
kanal  (56;  156)  mit  der  Nut  (101;  201)  des 
Zylinderkerns  (36;  136)  fluchtet. 

8.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  An- 
20  spruch  2  oder  einem  der  Ansprüche  5  bis  7, 

letztere,  soweit  sie  auf  Anspruch  2  rückbezo- 
gen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lichtleitfaser  (114;  214)  an  ihrem  dem 

25  Lichteintrittsende  (116;  216)  entgegengesetz- 
ten  Ende  über  eine  strahlteilende  Einrichtung 
(123)  mit  einer  Lichtquelle  (108)  gekoppelt  ist, 
um  Licht  von  der  Lichtquelle  (108)  zwecks 
Beleuchtung  des  Markierungsmusters  (12)  des 

30  Schlüssels  (2;  102)  in  den  Schlüsseleinsteck- 
kanal  (56;  156)  zu  leiten,  wobei  die  strahlteilen- 
de  Einrichtung  (123)  dazu  eingerichtet  ist,  von 
dem  Markierungsmuster  (12)  reflektiertes  und 
von  der  Lichtleitfaser  (114;  214)  zurückgeleite- 

35  tes  Licht  zu  der  Photodetektionseinrichtung- 
(120)  zu  lenken. 

9.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  7, 

40  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Beleuchtungsmittel  wenigstens  eine 
gesonderte,  mit  einer  Lichtquelle  (108)  optisch 
zu  koppelnde  Lichtleitfaser  (94;  194)  vorgese- 
hen  ist. 

45 
10.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  An- 

spruch  7  und  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
wenigstens  ein  das  Lichtaustrittsende  (98;  198) 

50  aufweisender  Abschnitt  der  gesonderten  Licht- 
leitfaser  (94;  194)  in  der  Nut  (101;  201)  des 
Zylinderkerns  (36;  136)  angeordnet  ist,  derart, 
daß  das  Lichtaustrittsende  der  Lichtleitfaser 
(94;  194)  quer  zur  Schlüsseleinsteckrichtung 

55  des  Schlüsseleinsteckkanals  (56;  156)  in  den 
Schlüsseleinsteckkanal  weist,  wenn  der  Zylin- 
derkern  (36;  136)  in  seiner  Schlüsselabzugs- 
stellung  (Fig.  3b,  Fig.  7b)  ist. 

17 
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11.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  des  Schlüssels 
(202)  ein  Bar-Code-Muster  ist. 

12.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schließzylinder  mechanische  Stiftzu- 
haltungen  (42)  zur  Sicherung  des  Zylinder- 
kerns  (36)  gegen  unbefugtes  Verdrehen  aus 
seiner  Schließstellung  aufweist  und  daß  der 
Schlüssel  (2)  Schlüsselkerben  (8)  hat,  um  die 
mechanischen  Stiftzuhaltungen  (42)  in  ihre  den 
Zylinderkern  (36)  zur  Drehung  freigebenden 
Stellungen  zu  versetzen. 

15.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Photodetektionseinrichtung  einen  CCD- 
Sensor,  insbesondere  farbtüchtigen  CCD-Sen- 
sor,  umfaßt. 

16.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Beleuchtungsmittel  dazu  eingerichtet 
sind,  Licht  vorbestimmter  spektraler  Zusam- 

mensetzung  zu  emittieren  und  daß  die  Photo- 
detektionseinrichtung  dazu  eingerichtet  ist, 
Spektraleigenschaften  des  von  der  Lichtleitfa- 
ser  oder  ggf.  von  mehreren  Lichtleitfasern 

5  übertragenen  Lichtes  differenzierend  zu  erfas- 
sen. 

17.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 

io  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Beleuchtungsmittel  dazu  eingerichtet 
sind,  charakteristisch  moduliertes  Licht,  insbe- 
sondere  intensitätsmoduliertes  und/oder  pha- 
senmoduliertes  Licht,  zu  emittieren,  so  daß 

15  auch  das  von  der  Lichtleitfaser  oder  ggf.  den 
Lichtleitfasern  vom  Schlüssel  zur  Photodetek- 
tionseinrichtung  übertragene  Licht  und  das  von 
der  Photodetektionseinrichtung  abgegebene 
elektrische  Signal  charakteristischen  Modula- 

20  tionsinhalt  aufweisen,  und  daß  die  Steuerein- 
richtung  dazu  eingerichtet  ist,  Signale  mit  dem 
charakteristischen  Modulationsinhalt  auszuwer- 
ten. 

25  18.  Schlüssel  für  ein  Schließzylinder-Schlüssel-Sy- 
stem  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  an  seinem  in  den  Schließzylinder  ein- 

30  führbaren  Teil  (6)  ein  optisch  ablesbares  Da- 
tenmarkierungsmuster  (12),  insbesondere  Bar- 
Code-Muster,  aufweist. 

19.  Schlüssel  nach  Anspruch  18, 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Datenmarkierungsmuster  aus  Markie- 
rungen  (20,  22)  besteht,  die  Licht  unterschied- 
lich  reflektieren  und/oder  unterschiedlich  streu- 
en. 

40 
20.  Schlüssel  nach  Anspruch  18  oder  19, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  (12)  Markierungen 
(20)  umfaßt,  die  durch  Vertiefungen  und/oder 

45  Aufrauhungen  der  Schlüsseloberfläche  an  vor- 
bestimmten  Stellen  des  in  den  Schließzylinder 
einführbaren  Teils  des  Schlüssel  gebildet  sind. 

21.  Schlüssel  nach  Anspruch  20, 
50  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Markierungen  (20)  durch  Einbrennen 
mittels  Laserstrahl,  mechanisches  Einritzen 
und/oder  chemisches  Ätzen  hergestellt  sind. 

55  22.  Schlüssel  nach  Anspruch  18, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  Markierungen  um- 
faßt,  die  durch  Durchgangslöcher  im  Schlüssel 

13.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  elektromechanische  Sperreinrichtung 
(62;  162)  in  dem  Zylindergehäuse  (24;  124) 
aufgenommen  -  und  dazu  eingerichtet  ist,  den 
Zylinderkern  (36;  136)  gegen  unbefugtes  Ver-  25 
drehen  aus  seiner  Schließstellung  zu  sichern. 

14.  Schließzylinder-Schlüssel-System  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  30 
daß  das  Markierungsmuster  des  Schlüssels 
farbige,  insbesondere  verschiedenfarbige  Mar- 
kierungen  und/oder  Markierungen  mit  unter- 
schiedlichen  Graustufen  umfaßt,  daß  die  Pho- 
todetektionseinrichtung  dazu  eingerichtet  ist,  35 
Spektraleigenschaften  und/oder  Intensitätsei- 
genschaften  des  von  der  Lichtleitfaser  oder 
ggf.  von  mehreren  Lichtleitfasern  übertragenen 
Lichtes  diffferenzierend  zu  erfassen  und  elek- 
trische  Signale  an  die  Steuereinrichtung  abzu-  40 
geben,  die  die  unterschiedlichen  Spektralei- 
genschaften  und/oder  Intensitätseigenschaften 
indizieren,  und  daß  die  Steuereinrichtung  dazu 
eingerichtet  ist,  diese  elektrischen  Signale  zur 
Prüfung  der  Schließberechtigung  auszuwerten.  45 
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gebildet  sind. 

23.  Schlüssel  nach  Anspruch  22, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  und/oder  an  den  Durchgangslöchern 
lichtdurchlässige  Elemente,  insbesondere 
Graufilter  und/oder  Farbfilter  und/oder  Polarisa- 
tionsfilter,  angeordnet  sind. 

24.  Schlüssel  nach  einem  der  Ansprüche  18  bis 
23, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  farbige  Markierun- 
gen,  insbesondere  verschiedenfarbige  Markie- 
rungen  und/oder  Markierungen  mit  unter- 
schiedlichen  Graustufen  umfaßt. 

25.  Identifizierungseinrichtung  zur  Freigabe  einer 
Sperreinrichtung,  insbesondere  zur  Gewährung 
des  Zugangs  zu  einem  abgesperrten  Bereich 
und/oder  zur  Freigabe  der  Benutzung  und/oder 
Manipulation  einer  Einrichtung,  gegen  Bereit- 
stellung  von  gültigen  Identifikationsdaten  in  ei- 
nem  optisch  erfaßbaren  Markierungsmuster  auf 
einem  zur  Freigabe  der  Sperreinrichtung  auto- 
risierenden  Berechtigungsausweis, 
mit  einer  optischen  Datenerfassungseinrich- 
tung  (330;  514),  der  der  Berechtigungsausweis 
(336;  502)  zur  optischen  Erfassung  der  darauf 
vorgesehenen  Identifikationsdaten  (332;  504) 
zuführbar  ist,  und  mit  einer  die  von  der  opti- 
schen  Datenerfassungseinrichtung  (330;  514) 
erfaßten  Daten  empfangenden  Steuereinrich- 
tung  (516),  die  dazu  eingerichtet  ist,  die  Daten 
auf  Gültigkeit  zu  überprüfen  und  ein  die  Sperr- 
einrichtung  (300;  518)  zur  Freigabe  veranlas- 
sendes  Freigabesignal  für  die  Sperreinrichtung 
bereitzustellen,  wenn  die  geprüften  Daten  gülti- 
gen  Identifikationsdaten  entsprechen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  zur  Identifizierung  von  Farbinformatio- 
nen  und/oder  von  abgestuften  Kontrastinforma- 
tionen  von  farbigen  und/oder  mit  mehreren 
Kontrastabstufungen  ausgebildeten  Identifika- 
tionsmarkierungen  des  Berechtigungsauswei- 
ses  (336;  502)  eingerichtet  ist,  um  das  Freiga- 
besignal  für  die  Sperreinrichtung  abhängig  da- 
von  bereitzustellen,  ob  die  Farbinformationen 
und/oder  Kontrastinformationen  gültigen  Farb- 
informationen  und/oder  Kontrastinformationen 
entsprechen,  wobei  die  optische  Datenerfas- 
sungseinrichtung  (330;  514)  zu  diesem  Zweck 
eine  zur  differenzierten  Erfassung  von  Spek- 
traleigenschaften  und/oder  abgestuften  Intensi- 
tätseigenschaften  des  von  den  betreffenden 
Markierungen  (334;  504)  kommenden  Lichtes 
wenigstens  einer  die  Markierungen  während 
der  optischen  Erfassung  beleuchtenden  Licht- 

quelle  eingerichtete  Photodetektionseinrichtung 
(340;  514)  aufweist,  die  zur  Überprüfung  der 
Farbinformationen  und/oder  Kontrastinformatio- 
nen  elektrische  Signale  ensprechend  den  er- 

5  faßten  Spektraleigenschaften  und/oder  Intensi- 
tätseigenschaften  an  die  Steuereinrichtung  ab- 
gibt. 

26.  Berechtigungsausweis  für  die  Identifizierungs- 
io  einrichtung  nach  Anspruch  25, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  zur  optischen  Erfassung  durch  die  Da- 
tenerfassungseinrichtung  (330;  514)  der  Identi- 
fizierungseinrichtung  ein  Markierungsmuster 

15  (332;  504)  mit  farbigen  Identifikationsmarkie- 
rungen,  insbesondere  verschiedenfarbigen 
Markierungen,  und/oder  mit  Identifikationsmar- 
kierungen  unterschiedlicher  Kontraststufen  auf- 
weist. 

20 
27.  Identifizierungssystem,  gekennzeichnet  durch 

eine  Identifizierungseinrichtung  nach  Anspruch 
25  und  wenigstens  einen  Berechtigungsaus- 
weis  nach  Anspruch  26. 

25 
28.  Identifizierungssystem  nach  Anspruch  27, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  (504)  des  Berech- 
tigungsausweises  (502)  als  zweidimensionales 

30  Feld  mit  einer  Vielzahl  von  Markierungen  als 
Feldelemente  ausgebildet  ist. 

29.  Identifizierungssystem  nach  Anspruch  28, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  die  Identifizierungseinrichtung  dazu  einge- 
richtet  ist,  nur  die  erfaßten  Daten  bestimmter 
Markierungen  des  Feldes  (504)  zur  Gültigkeits- 
prüfung  auszuwerten. 

40  30.  Identifizierungssystem  nach  einem  der  Ansprü- 
che  27  bis  29, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Photodetektionseinrichtung  einen  CCD- 
Sensor  (514)  zur  optischen  Erfassung  des  Mar- 

45  kierungsmusters  (504)  umfaßt. 

31.  Identifizierungssystem  nach  Anspruch  27,  28, 
29  oder  30, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  das  Markierungsmuster  (504)  des  Berech- 
tigungsausweises  (502)  an  vorbestimmten  Stel- 
len  Lage-Referenzmarkierungen  aufweist  und 
daß  die  Identifizierungseinrichtung  dazu  einge- 
richtet  ist,  die  Lage-Referenzmarkierungen  zur 

55  Zuordnung  der  optisch  erfaßten  Daten  der 
Identifikationsmarkierungen  zu  den  räumlichen 
Positionen  der  Identifikationsmarkierungen  her- 
anzuziehen. 

19 
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32.  Identifizierungssystem  nach  einem  der  Ansprü- 
che  27  bis  31, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  dem  Berechtigungsausweis  Farb-Refe- 
renzmarkierungen  und/oder  Kontraststufen-Re-  5 
ferenzmarkierungen  als  Kalibrierungsreferenz 
für  die  Identifizierungseinrichtung  vorgesehen 
sind. 

33.  Identifizierungssystem  nach  einem  der  Ansprü-  10 
che  27  bis  32, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Berechtigungsausweis  als  Karte  (336; 
502),  insbesondere  im  Kreditkartenformat,  aus- 
gebildet  ist.  75 

34.  Identifizierungssystem  nach  einem  der  Ansprü- 
che  27  bis  33, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  spektral  selektiv  20 
reflektierende  Markierungen  umfaßt. 

35.  Identifizierungssystem  nach  einem  der  Ansprü- 
che  27  bis  34, 
dadurch  gekennzeichnet,  25 
daß  das  Markierungsmuster  durch  Durch- 
gangslöcher  im  Berechtigungsausweis  gebildet 
ist,  in  oder  an  denen  lichtdurchlässige  Farbfil- 
ter  und/oder  Graufilter  angeordnet  sind. 

30 
36.  Identifizierungssystem  nach  Anspruch  27, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Markierungsmuster  als  farbiges  Bar- 
Code-Muster  (332)  realisiert  ist. 

35 
37.  Identifizierungssystem  nach  Anspruch  27, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Datenerfassungseinrichtung  (330)  we- 
nigstens  eine  Lichtleitfaser,  ggf.  ein  Faserbün- 
del,  zur  optischen  Erfassung  des  Markierungs-  40 
musters  (332)  aufweist,  die  das  von  den  Mar- 
kierungen  (334)  kommende  Licht  zur  Photode- 
tektionseinrichtung  (340)  überträgt. 

45 
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